
Rechtsonwollsprüfung im Strofrecht

Frühjohr 2020

A. Aufqobenslellunq

Erheben Sie oufgrund des lhnen vorgelegten ,,Gerichtsoktes" ols Verteidiger
des Angeklogten H H dos/die in Froge kommende(n) Rechtsmittel gegen dos
Urteil des Fürsilichen Londgerichts vom 23.,l0.201B.

B. Prüfunqshinweise

Sie können dovon ousgehen, doss

. sömtlicheAktenstückedieerforderlichen Unterschriften oufweisen;

. olle Vollmochten gehörig erteilt wurden;

. der Verteidiger des Angeklogten H H fristgerecht ,,volle Berufung"
ongemeldet hot;

. sonstige Rechtsmittel- und ollföllige ondere Fristen eingeholten wurden;

. sömtliche Lodungen gehörig und rechtzeitig erfolgten;

. die nicht vorgelegten ,,Ordnungsnummern" für die Lösung des Folles

unerheblich sind.

Die Mitongeklogte/Privotbeteiligte wird in den Unterlogen wohlweise ols ,,S H"

oder,,H S" bezeichnet.

Dos Punktemoximum betrögt 50 Punkte. Die Prüfung gilt ols besionden, wenn
mindestens 30 Punkte ezielt werden.

Voduz, 06.03.2020

uwe Öhri.
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Fall-Nr.

Sachbearbeitung

Abteilung

Datum

FL 2018-03-0332
Strub Marco
Kommissariat Verkehr
Mittwoch, 23. Mai2018

Liechtensteinische Staatsanwa
Liechtensteinische Staatsanwa
Ausländer- und Passamt (APA)

La ndespolizei
Bekannte Täterschaft

,,3 LrR ,10/8./ r4rrrorr-o.-orn

4

EINGANG IN DER
GEFICHTSABTEILUNG

AM: 
ff 4, junr ;"1i3

-4-

H@
Ll4

Be

Ko

Kopie an

Kopie an

Gegen:

Abschlussbericht
gem.511Abs.2SIPO

Tatbestand 1

Taterfolg

Tatverdächtigte/r

Opfer

Tatbestand 2

Taterfolg

Tatverdächtigte/r

Opfer

Tatbestand 3

Tatverdächtigte/r

Opfer

Tatort

Tatzeit

visiert:
freigegeben

NP2

NP7

NP7

NP2

NP7

NP2

23.05.2018 Strub Marco
24.05.2078 Blu menthal Gino

richt an: r
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I

lltschaft 
I

Itschaft I

StGB, S 83 Körperverletzung

Verletzung: Kratzer

-HlI 
illl, seb.IIIl, PB

Hlf HJD,ceb.- PB

StGB, 5 83 Körperverletzung

Verletzung: Kratzer

HIIHÜ,geb.I,PB
rHIrLt,ceb.trPB

StGB, 5107 Gefährliche Drohung

l-f|lHJ,geb.-,PB
rHrÜ1,seb.llDPB

FL-9495 Triesen, afl|-, Parkplatz

Sonntag,25. März 2078ca.12:15 Uhr

Die Ehe zwischen Hf lI und f t[l Sf wurde geschieden. Aus der Ehe stammen 4
gemeinsame Kinder. Die geschiedenen Eheleute leben getrennt, wobei die Kinder bei der Kindsmutter
leben und an den Wochenenden zum Kindsvater zu Besuch dürfen.
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Am Wochenende vom 24.03. /25.ü.2Aß waren zwei Kinder auf Besuch bei dem Kindsvater H,lr
H-. Am Sonntag 25.03.2018 wurden die Kinder von der Kindsmutter beim Wohnort des Kindsvaters

abgeholt. Dabei kam es auf dem Parkplatz vor dem Mehrfamilienhaus zwischen den geschiedenen

Eheleuten zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung und schliesslich zu einer körperlichen

Auseinandersetzung, wobei sich die Eheleute gegenseitig verletzten.

irl
I

Sachverhalt

I nf qf' wird gemäss Aussagen von Hf Hfverdächtigt am 25.03.20L8, um ca. 12:L5

Uhr, auf dem Parkplatz vor dem Anwesen in Triesen nach einer verbalen

Auseinandersetzung HI Hf mit der Hand im Gesicht (Kratzer) verletzt zu haben.

HI f-fl wird wiederum gemäss Aussagen vonl-H- sf verdächtigt im Zuge der

Auseinandersetzung I HI Ü im Brustbereich verletzt zu haben (Kratzer), indem er diese an

der Kleidung herum riss.

Zudem wird HJ FIJ verdächtigtf Hlltsll7mit den worten 'lch werde Dich irgendwann

töten!' gedroht zu haben und bei der Auseinandersetzung das T-Shirt vonfHf Sbbeschädiet
zu haben.

Hf Hü erlitt an der linken Gesichtshälfte Kratzspuren. Er begab sich diesbezüglich in keine

ärztliche Behandlung.

I Hf I wies im rechten Brustbereich einen Kratzer auf. Sie liess sich diesbezüglich im

Landesspital Vaduz u ntersuchen.
Folglich verweisen wir ouf den Arztbericht in der Beilage.

Der aufgeführte Sachverhalt bezieht sich nicht auf polizeiliche Feststellungen, sondern stützt sich auf die

Aussagen der Beteiligten.

ff Hf 
- 

schliesst sich dem Strafverfahren als Privatbeteiligte an

H-üschliesst sich dem Strafuerfahren als Privatbeteiligter an

Beweismittel

bei Strub Marco
25.03.2018 14:28 Uhr

- 
na Il, e"n.- erscheint persönlich und meldet,

dass ihr Ex-Ehemann sie heute bei einer Auseinandersetzung verletzt

habe. Zudem habe er zu ihr gesagt, dass er sie irgendwann töten werde.

am

Aussage

visiert:
freigegeben

23.05.2018 Strub Marco

24.05.2018 Blumenthal Gino FL-54838-DB ZENT.1
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Beim Tatort handelt es sich laut Angaben der Beteiligten um den Parkplatz vor dem Anwesen

-inTriesen.

FI jlJ wurde aq 25.03.2018 durch Pol. RIKIC Dragan und am zz.os.zol} dur:ch pol. Strub Marco
niederschriftlichbefragt.l I I 

I

f Hf I wurde am 25.03.201g und am 06.04.2018 durch den schreibenden niederschriftlich
befragt.

Bezüglich der Aussagen verweisen wir auf die Befragungsprotokolle in der Beilage.

Ermittlun gen I Massnahmen

Die Beteiligten wurden im Zuge der Befragungen über die Berichterstattung an die Liechtensteinische
Staatsanwaltschaft in Kenntnis gesetzt.

- Befragungsprotokolle Hf Hf
- Befragungsprotokollef Hf 

-- Arztbericht-Hrft-t
- Fotodokumentation

visiert:
freigegeb en

23.05.2018 Strub Marco
24.05.2018 Blu menthal Gino FL-54838-DB-ZENT-1
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Anhang: Personen

Person

Beteiligung

Name

GeburtsnametlVornamen 
I

Geb u rtsd atu m

Geburtsort I Land

Heimatort

Nation alitäten

Zivilsta n d

Mutter-/ weitere Sprachen

Konfession

Beruf

Wohnadresse

Telefon Mobil Privat

Arbeitsort
Vater Geb. Name Vorname

Mutter Geb. Name Vorname

Person

Beteiligung

Name

Geburtsname

Vornamen

Geb u rtsdatu m

Geburtsort / Land

Nationalitäten

Zivilsta n d

Ausländerstatus

Beruf

Wohnadresse

Telefon Privat

Vater Geb. Name Vorname

Mutter Geb. Name Vorname

visiert:
freigegeb en

opfe r, Tatverd ä chtigte/r
Htr
H-
!r

-

FL 2018-03-0332 414

Geschlecht m

Gesch lecht w

NP1

Mauren
Liechtenstei n

verheiratet
Arabisch
lslam / Moslem
kein erlernter Beruf
FL-9495 Triesen,

-

Arbeitssuchen d

HIAT
A-t-

NP2

Opfe r, Tatverd ä ch tigte / r

rH-
IHII

-

-rTunesien
geschieden

Da u era ufenth altsbewilligu ng
Putzfra u

FL-9490 Vaduz,IE

-

f F[fMI
fHfrC

23.05.2018 Strub Marco
24.05.20t8 Blu menthal Gino FL-54838-DB ZENT-1
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Einvernahme zur Sache

Einvernahme zur Sache als Verdächtige/r

LANDESPOLIZEI
FÜRSTENTUM LI ECHTENSTEI N

Fall-Nr.:
Befragung durch:
Ort der Befragung:
Datum / Uhrzeit:
Weiter anwesend:

Name:
Geburtsname:
Vornamen:
Geburtsdatum:
Geburtsort / Land:

Heimatort
Nationalitäten:
Zivilstand:
M utter-/ weitere Sp rachen
Konfession:
Beruf:
Wohnadresse:
Telefon Mobil Privat:
Arbeitsort:
Vater Geb. Name Vorname:
Mutter Geb. Name Vorname

Ft 2018-03-0332
Rikic Dragan (Kommissariat Sicherheit)
Polizeiposten Vaduz
Sonntag, 25. März 2Ot8 /16:15 Uhr

r{-
-t-
HTI

-

Mauren
Liechtenstein
verheiratet
Ara bisch
lslam / Moslem
kein erlernter Beruf
FL-9495Triesen,f

-

Arbeitssuchend
H-AT
AIt-l-

Geschlecht m

Belehrungen, Hinweise und Erklärungen

5 147 SIPO

Vermögensverhä ltnisse

Befragt gebe ich zu meinen Vermögensverhältnissen wie folgt an:

. Einkommen: ca. 2'500.00 vom Sozialamt monatlich

r Vermögen: keines

r Schulden: ca. l-04'000.00 Kindergeld, welches vom Staat Liechtenstein vorausbezahlt worden ist

. Sorgepflichten: 4 Kinder (1.5, 4,7 ,t2 Jahrel

S 145 iVm 5 1L6 SIPO

Ü bersetzungshilfe

Gewerbeweg 4 | 9490 Vaduz I Liechtenstein I T +423 236 7177 | F +423 236 77 72 | info@landespolizei.li I www.landespolizei.li
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Sie werden informiert, dass Sie die Möglichkeit haben, dieser Vernehmung eine Übersetzungshilfe
beizuziehe n

a lch kann mich in derdeutschen Sprache ausreichend verständigen und benötige keine
Übersetzungshilfe.

a

5 147 iVm 5 130 SIPO

Aussagebereitschaft

Sie werden darauf hingewiesen, dass es lhnen freisteht, sich zu äussern oder nicht zur Sache auszusagen.
Sie werden weiters darauf aufmerksam gemacht, dass lhre Aussage lhrer Verteidigung dienen, aber auch
als Beweis gegen Sie Verwendung finden kann.

. lch möchte aussagen.

Frage-1 Haben Sie die Rechtsmittelbelehrung vollumfänglich verstanden und fühlen
Sie sich in der körperlichen und psychischen Verfassung, dass mit lhnen
eine Einvernahme zur Sache durchgeführt wird?

Ja sicherl

5 147 iVm 5 130 SIPO
Tatverdacht

lhnen wird bekannt gegeben, dass Sie nunmehr als Verdächlige/r vernommen werden und dass

Ermittlungen/Vorerhebungen gegen Sie geführt werden wegen: StGB Drohung / Körperverletzung.

Konkret werden Sie verdächtigt, am 25.03.2078, um ca. 12:L5 Uhr, in Triesen auf dem Anwesen

f,imBrustbereichverletztzuhaben(Kratzer),indemSiediesean
der Kleidung herumrissen. Weiters werden Sie verdächtigtItHfS- mit den Worten'tch werde
dich irgendwann töten' gefährlich gedroht zu haben.

5 147 iVm S 130 SIPO
Verteidigerkontakt

Sie werden darauf hingewiesen, dass es lhnen freisteht, sich vor der Einvernahme mit einem Verteidiger
zu verständigen.

o lch verzichte ausdrücklich auf mein Recht, mit einem Verteidiger vor Beginn der Einvernahme in
Kontakt zu treten.

5 147 stPO
Beizug eines Verteidigers zur Vernehmung

Sie werden weiters darüber informiert, dass Sie das Recht haben, zu lhrer Vernehmung einen Verteidiger
beizuziehen.

lch verzichte ausdrücklich auf mein Recht, einen Verteidiger zur Vernehmung beizuziehen

4
Einvernahrne zur Sache 25.03.2078
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Frage-2 Was sagen Sie zum Vorhalt?

Der Vorhalt stimmt nicht.

Frage-3 Schildern Sie mir den Sachverhalt aus lhrer Sicht.

ittt
Am 24.03.2018, um ca. 09:00 Uhr, hat meine Ex-Frau zwei (il / t-) der vier Kinder von uns zu mir
nach Triesen gebracht. Am Abend haben wir um ca. 18:00 Uhr, telefoniert, wobei sie mir gesagt hat, dass

sie immer noch in Zürich ist am Einkaufen und sie die Kinder erst heute abholen wird. lch habe dem
zugestimmt und wir haben das Telefonat beendet.

Heute um 09:12 Uhr hat sie mir dann perwhats app geschrieben, dass sie die Kinder abholen komme. lch

habe dann zurückgeschrieben, dass dies in Ordnung ist. lch bin dann ins Auto gestiegen und bin mit den
Kindern zum Wohnortvon ihrgefahren. Sie hat jedoch dieTüre nichtgeöffnet. lch weiss auch nicht, ob
sie zu Hause war. lch bin dann wieder nach Triesen gefahren. Um ca. 12:10 Uhr ist sie dann die Kinder
holen gekommen. lch habe dann gefragt, wo die ,grosse Tochter'sei. Sie hat mir dann gesagt, dass mich
das einen Scheissdreck angehen würde. Es kam dann zu einer verbalen Auseinandersetzung. lm Zuge

dieserverbalen Auseinandersetzung kratzte sie rnich mit ihren,Krallen'im Gesicht. lch habe sie dann am

Pullover gepackt, daran gezogen und ihr gesagt, dass sie damit aufhören soll. Sie hat dann aufgehört und
mir vor unseren Kindern gesagt, dass ich schwulsei und dass meine Mutter eine Schlampe ist. lch habe
dann nichts mehr gesagt. Sie ist dann davongefahren. Das ist alles was ich zum Sachverhalt sagen kann.

Frage-4 Gibt es Zeugen für diesen Vorfall? Falls ja, machen Sie Angaben

Leider nicht

Frage-5 Sind Sie durch den Vorfall verletzt worden? Falls ja, machen Sie Angaben

Ja, ich habe auf der linken Gesichtshälfte diverse Kratzer. lch gehe jedoch wegen diesen nicht zum Arzt

Frage-6 Kam es bereits schon vor diesem Vorfall zu gleich gelagerten Vorfällen?

Ja, immer wieder. lch möchte jedoch nicht näher darauf eingehen

Frage-7 Gemäss Angaben vonll H- Sfl hätten Sie ihr mit den Worten
,lch werde dich irgendwann töten'gefährlich gedroht. Was sagen Sie dazu?

lch habe ihr ganz sicher nicht gedroht. So etwas habe ich sicher nicht gesagt. Meine Ex-Frau lügt

#
Einvernahme zur Sache 2s.03.2018
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Wurde durch den Vofalletwas beschädigt?t-

4ls

Frage-8

Nein.

Haben Sie in den letzten 24 Stunden vor dem Vorfall alkoholische Getränke,
M ed ika mente oder Betä ubungsm ittel konsumiert?

Frage-9

Nein. Weder bei mir noch beiihr

Frage-10 Wie soll es nun weitergehen?

lch möchte einfach, dass es meinen Kindern gut geht und fertig. lch hoffe, dass mir das Amt für Soziale
Dienste hilft, damit meine Kinder normal aufwachsen können. Auf Frage gebe ich an, dass ich meiner Ex-

Frau sicher nichts antun werde. Sie ist ja die leibliche Mutter meiner Kinder. Die Kinder brauchen eine
Mutter und einen Vater.

Frage-11 Es erfolgt eine Berichterstattung an die Liechtensteinische
Staatsanwaltschaft sowie an das Ausländer und Passamt.

lch nehme dies zur Kenntnis

Frage-12 Entsprechen lhre Aussagen der Wahrheit?

Ja, ich habe keinen Grund um zu lügen

Frage-13 Möchten Sie der polizeilichen Einvernahme noch etwas beifügen?

Nein. Das einzige was ich möchte ist, dass es meinen Kindern gut geht. lch bin ein guter Vater und werde
es auch immer sein.

Ende der Befragung t6:47 Uhr

Selbst gelesen und bestätigt

Einvernahme zur Sache

HIITII

25.O3.20!8
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Befragt durch

Rikic Dragan (Ko rss Sicherheit)

Einvernahme zur Sache 25.O3.2078
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Strafsache gegenll HI SIf
Einvernahme zur Sache

Einvernahme zur Sache als Opfer

LANDESPOLIZEI
FÜ RSTENTUM LI ECHTENSTEI N

Fall-Nr.:
Befragung durch:
Ort der Befragung:
Datum / Uhrzeit:
Weiter anwesend:

Name:
Geburtsname:
Vornamen:
Geburtsdatum:
Geburtsort / Land:

Heimatort
N ationa litäten:
Zivilstand:
M utter-/ weitere Sp rach en

Konfession:
Beruf:
Wohnadresse:
Telefon Mobil Privat:
Arbeitsort:
Vater Geb. Name Vorname:
Mutter Geb. Name Vorname:

_41 *
FL 2018-03-0332,

FL 2018-03-0332
Strub Marco (Kommissariat Verkehr)
Polizeiposten Vaduz
Dienstag, 72. Mai zOtB / 20:34 Uhr

HT
HI
HT

Mauren
Liechtenstein
verheiratet
Arabisch
lslam / Moslem
kein erlernter Beruf
FL-9495 Triesen, J--JI'
fuSeitssuehend-
HTAT
AIHIT

Opter,22.o5.2018 U3

Gesch lecht m

IT

Belehrungen, Hinweise und Erklärungen

s 116 SIPO

Ü bersetzungshilfe

Sie werden informiert, dass Sie die Möglichkeit haben, dieser Vernehmung eine Übersetzungshilfe
beizuziehen.

. lch kann mich in der deutschen Sprache ausreichend verständigen und benötige keine
Übersetzungs hilfe.

5 115 SIPO

Vertrauensperson

Sie haben die Möglichkeit, eine Vertrauensperson zur Vernehmung beizuziehen

Gewerbeweg 4 | 9490 Vaduz I Liechtenstein I T +423 236 77LL I F +423 236 77 22 | info@ landespolizei.li I www.landespolizei.li
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lch verzichte ausdrücklich auf die Möglichkeit, eine Vertrauensperson der Vernehmung
beizuziehen.

213

a

Art. 8 OHG

Opferbelehrung - Opferhilfe

Sie werden über die Opferhilfe gemäss Art. 8 Opferhilfegesetz informiert.

. lch werde bei Bedarf selbst mit der Opferhilfesltelle in Kontakt treten

5 31a SIPO

Opferbelehru ng - Opferrechte

Sie werden über die Opferrechte gemäss S 31a SIPO informiert.

o lch verzichte auf den Beizug der Opferhilfestelle zur Vernehmung.

s 32 SIPO

Privatbeteiligung

Sie werden über die Möglichkeit des Privatbeteiligtenanschlusses und die Rechte des Privatbeteiligten
gemäss 5 32 StPO (Beweisantragsrecht, Akteneinsichtsrecht, Anwesenheitsrecht an der
Schlussverhandlung, Subsidiaranklage) belehrt.

. lch schliesse mich dem Strafverfahren als Privatbeteiliglef r an, wobei ich den genauen

Schadensbetrag vor Gericht bekannt geben werde.

s 118 SIPO

Wahrheitspflicht

Sie werden mit dem Gegenstand der VernehmLing vertraut gemacht und ermahnt, nach bestem Wissen

und Gewissen die reine Wahrheit anzugeben und nichts zu verschweigen. Sie werden darauf
hingewiesen, dass Sie sich mit einer falschen Aussage strafbar machen können.

5 107 SIPO

Aussage befreiu ngsrecht

Über die Aussagebefreiung nach $ 107 Abs. tZitt.I SIPO belehrt, wonach ich in einem Verfahren gegen

einen Angehörigen nicht zur Aussage verpflichtet bin, erkläre ich:

o lch verzichte ausdrücklich auf mein Aussagebefreiungsrecht.

Einvernahme zur Sache

Strafsache gegen f Hf Ü
22.05.2078
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LANDESPOLIZEI
FÜRSTENTUM LI EcHTENSTEIN

Frage-1- Am 25.03.20L8, um ca.12:15 Uhr, kam es in Triesen vor lhrem Wohnort zu

einer Auseinandersetzung zwischen lhnen und lhrer Ex-Frau. Sie haben
diesbezüglich schon eine Einvernahme durchgeführt. Heute werden lhnen
die Opferrechte erklärt. Haben Sie diese verstanden?

,,ja, ich habe diese verstanden."

Frage-2 Möchten Sie nochmals über den Vorfall Stellung nehmen?

,,Nein, ich verweise diesbezüglich auf die Einvernahme vom 25.03.2018."

Frage-3 Möchten Sie der Einvernahme zur Sache noch etwas beifügen?

,,Nein."

Frage-4 Es erfolgt eine Berichterstattung an die Liechtensteinische
Staatsanwaltschaft. Haben Sie dies verstanden?

,,Ja, ich habe dies verstanden."

Ende der Befragung 20:46 Uhr

Selbst gelesen und bestätigt

HII
Befragt durc

Strub Marco (Kommissariat Verkehr)

Gewerbeweg 419490 Vaduz I Liechtenstein lT+423 2367ttllF+4232367722 | info@landespolizei.li I www.landespolizei.li



E #rs
Hä@

_LS _
FL 2018-03-0ß2,J-, Verdächtige lr, t3.o4.2ots tls

Strafsache gegen H*tllundf ut slt
Einvernahme zur Sache

Einvernahme zur Sache als Verdächtige/r

LANDESPOLIZEI
FÜRSTENTU M LI ECHTENSTEI N

Fall-Nr.:
Befragung durch:
Ort der Befragung:
Datum / Uhrzeit:
Weiter anwesend:

Name:
Gebu rtsna me:

Vornamen:
Geb u rtsdatum:
Geburtsort / Land:

Nationalitäten:
Zivilsta nd:
Beruf:
Wohnadresse:
Telefon Privat:
Vater Geb. Name Vorname:
Mutter Geb. Name Vorname

FL 2018-03-0332
Strub Marco (Kommissariat Verkeh r)

Polizeiposten Vaduz
Freitag, 13. April 2078 /13:18 Uhr
ZACHARIA Jonnr4( Dolmetscher) / SCH

.(Rq^u^.J

IHTrHr
5I

-
Tunesien
geschieden

Putzfra u

FL-9490 Vaduz,

IHTMtr
lHlKr

N ETZER Philipp (Verteidiger)

Geschlecht w

Belehrungen, Hinweise und Erklärungen

5 147 SIPO

Vermögensverhältnisse

Befragt gebe ich zu meinen Vermögensverhältnissen wie folgt an:

. Einkommen: Sozialbeihilfe CHF 2'940.00 (Netto) ohne Kindergeld

. Vermögen: kein

. Schulden: keine

. Sorgepflichten: 3 Kinder (12 jährige Tochter, 7 jährige Tochter, 5 jährige Tochter)

5 145 iVm 5 116 SIPO

Übersetzu ngshilfe

Sie werden informiert, dass Sie die Möglichkeit haben, dieser Vernehmung eine Übersetzungshilfe
beizuziehen.

Gewerbeweg 4l94gO Vaduz l Liechtenstein l T +42323671tL l F +42373677 22 1info@landespolizei.li l www.landespolizei.li
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lch benötige eine Übersetzungshilfe, bevorzugt in folgender Sprache: Arabisch / ZACHARIA Jonny
(Dolmetscher)

5 147 iVm 5 130 SIPO

Tatverdacht

lhnen wird bekannt gegeben, dass Sie nunmehr als Verdächtige/r vernommen werden und dass

Ermittlungen/Vorerhebungen gegen Sie geführt werden wregen: StGB 583 Körperverletzung.
I

Konkret werden Sie verdächtigt, am 25.03.20t8, um ca. 12:15 Uhr, in Triesen auf dem Parkplatz vor dem

Anwesen 'A' HI l|l im Gesicht verletzt zu haben.

Art. 50 AuG, Art. 53 PFZG. / Art. 53 AuG, Art. 54 PFZG. / ert. Sq AuG, Art. 55 PFZG.

Prüfung und Einleitung allfälliger Fernhaltemassnahmen

Es erfolgt eine Berichterstattung an das Ausländer- und Passamt zur Prüfung und Einleitung allfälliger
Fernhaltemassnahmen (2.8. Einreiseverbot). Möchten Sie sich dazu äussern?

5 147 iVm S 130 SIPO

Verteidigerkonta kt

Sie werden darauf hingewiesen, dass es lhnen freisteht, sich vor der Einvernahme mit einem Verteidiger
zu verständigen.

o lch möchte vor Beginn der Einvernahme einen Verteidiger kontaktieren.

5 147 SIPO

Beizug eines Verteidigers zur Vernehmung

Sie werden weiters darüber informiert, dass Sie das Recht haben, zu lhrer Vernehmung einen Verteidiger
beizuziehen.

. lch möchte zur Einvernahme einen Verteidiger beziehen. Philipp Schnetzer.

5 1-47 iVm 5 130 SIPO

Aussagebereitschaft

Sie werden darauf hingewiesen, dass es lhnen freisteht, sich zu äussern oder nicht zur Sache auszusagen.

Sie werden weiters darauf aufmerksam gemacht, dass lhre Aussage lhrer Verteidigung dienen, aber auch

als Beweis gegen Sie Verwendung finden kann.

o lch möchte aussagen.

Frage-1 Fühlen Sie sich in der körperlichen und psychischen Verfassung, dass mit
lhnen eine Einvernahme zur Sache durchgeführt wird?

,Ja."

a

Einvernahme zur Sache

Strafsache gegen

L3.04.2014



-z'1-
FL 2018-03-0332, 4-, Verdächtige/r, t3.}4.zotl 3ls

Frage-2 Haben Sie die Belehrungen, Hinweise und Erklärungen eingangs dieser
Einvernahme zur Sache verstanden?

,Ja'"

Frage-3 Am 25.03.201-8, um 14:28 Uhr, meldeten Sie sich am Schalter der
Landespolizei. Dabeigaben Sie an von lhrem Ex-Ehemann HfHf
am Körper verletzt worden zu sein sowie bedroht worden zu sein. Nun
werden sie von HIf tI beschuldigt ihn ebenfalls im Gesicht verletzt
zu haben. Was können Sie mir dazu sagen?

,,Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das ist nicht passiert.

lch habe diesbezüglich nichts hinzu zufügen. Das ist schlicht und einfach verlogen."

Frage-4 Wie können Sie sich dann erklären warum l-Hlleinen Kratzer im
Gesicht hat (Bild wird vorgezeigt)?

,,lch sage es zum wiederholten Male, der Mann lügt. Er hat vermutlich diese Verletzungen sich selbst
zugefügt. Es kann sein, dass er seiner neuen Ehefrau den Auftrag gegeben hätte ihn zu kratzen, damit er
angeben kann, dass diese Verletzung von mir verursacht wurde."

Frage-5 Wie wurden Sie damals verletzt?

,,lch hatte eine Verletzung an der rechten Brust. lch sass im Auto mit meinen Kindern. Meine Kinder
sassen hinten und ich sass vorne auf dem Fahrersitz. Er hat dann durch das offene Fenster mich am

Kragen angefasst, gepackt und zu sich heran gezogen. Dabei verletzte er mich an der rechten Brust. Er hat
dabeiauch mein T-Shirt zerissen."

Frage-6 Dass das T-Shirt zerissen und beschädigt ist haben Sie das letzte mal nicht
gesagt. Warum?

,,lch war bei der letzten Befragung völlig ausser mir und so entsetzt, dass mir die Beschädigung nicht
aufgefallen ist."

Einvernahme zur Sache

Strafsache g.g"n
L3.04.2078



,,Bevor ich ins Landesspital ging, fuhr ich zuerst nach Hause und habe das T-Shirt ausgewechselt und bin
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Frage-7 Auf dem Foto der Landespolizei ist keine Beschädigung des T-Shirts zu
sehen. Warum?

,,lch habe dieses schon bereits entsorgt." S,sL(sa

Frage-9 Was für einen Wert hatte das T-Shirt für Sie?

,,Das ist nicht der Rede wert. lch schätze so ca. CHF 30.00."

Frage-10 Es erfolgt eine Berichterstattung an die Liechtensteinische
Staatsanwaltschaft. Haben Sie dies verstanden?

,,Ja, ich nehme dies zur Kenntnis."

Frage-1-1 Möchten Sie der Einvernahme zur Sache noch etwas beifügen?

1,,D., G"n." ist nichtganz spurlos an mirvorbeigegangen. lch bin psychisch am Boden. lch habe aus lauter \
lAnBstschlaflose Nächte sowohl ich als auch meine Kinder. Zudem kommt, dass ich aus lauterAngstdie \
lRollladen schliesse. lch wünsche mir keinen Kontakt mehr zu meinem Ex-Mann. \
I

Mir tun meine Kinder Leid. Da sie ihren Vater nicht immer zu Gesicht bekommen. Er schaut überhaupt
nicht auf des Besuchsrecht sowie den Kontakt zu den Kindern. lch muss die ganze Arbeit mit den Kindern
und der Erziehung alleine machen.

lch fürchte, dass meine Kinder auf Grund der Ereignisse sich nicht mehr auf den Unterricht in der Schule
konzentrieren können."

Frage-LZ Entsprechen die hier gemachten Aussagen der Wahrheit?

,Ja f'

Frage an den Verteidiger: Haben Sie ergänzende Fragen

Einvernahme zur Sache 13.04.2018
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FÜRSTENTUI'/ LI ECHTENSTEIN

Frage-13 Was für Angst haben Sie vor lhrem Ex-Ehemann, wie drückt sich diese
Angst aus?

,,Mein Ex-Mann tut mich ständig bedrohen, indem er zu mir sagt, dass er ein Extraprogramm für mich
Und schlussendlich wirst Du mal Deine Strafe bekomm n und von der Bildfläche verschwindene

I

Ein Tunesier kam zu mir, ich solle aufpassen dass mein Mann nicht.eines Tages zu mir kommt und die
Kinder mit nach Tunesien nimmt.

lch fühle mich einfach nicht mehr sicher. Wie ich schon erwähnt habe, lasse ich vor lauter Angst die
Rollläden runter. Weiters habe ich einen Verfolgungswahn. Sobald ich das Haus verlasse. lch bin im
Dauerstress von ihm."

Frage-14 Haben Sie sich zu Wehr gesetzt, als HJHf Sie aus dem Auto ziehen
wollte? Kann sein, dass Hl!Hf sich dabei verletzt hat?

,,lch habe HII Hf mit beiden Händen von !r U/l/cg€est€ssen. Als er mich aus dem Fahrzeug ziehen
wollte, öffnete ich die Fahrertüre und habe ihn von mirweggeschoben. Er kann dabeinichtverletzt
worden.sein

Als wir dann vor dem Auto standen, zeigte ich H/f HI die Verletzung und sagte ihm, dass ich ihn
anzeigen werde. Er erwiderte, dass ich dies ruhig machen solle, dann werde er mich wiederum anzeigen."

Ende der Befragung 15:45 Uhr

Selbst gelesen und bestätigt

rHIIL
Befragt du

Strub Ma (Korn m issa riat Verkeh r)

Für die Übersetzung Deutsch - Sprache 2

Vorname Name

Gewerbeweg 419490 VaduzlLiechtenstein lT+423236711!lF+4232367722 linfo@landespolizei.li lwww,landespolizei.li
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Strafsache gegen FÜ Hll
Einvernahme zur Sache

Einvernahme zur Sache als Opfer

LANDESPOLIZEI
FÜRSTENTUM LI ECHTENSTEI N

Fall-Nr.:
Befragung durch:
Ort der Befragung:
Datum / Uhrzeit:
Weiter anwesend:

Name:
Geburtsname:
Vornamen:
Geburtsdatum

a

FL 2018-03-0332
Strub Marco (Kommissariat Verkehr)
Polizeiposten Vaduz

Sonntag, 25. März 2018 /l-4:40 Uhr

IH-
IHlf
SI

-

Geschlecht w

Geburtsort / Land

Nationalitäten: Tunesien

Zivilstand: geschieden

Beruf: Putzfrau

Wohnadresse: FL-9490 Vaduz,-
Telefon Privat: 

-

Vater Geb. Name Vorname: !n|''IrMI!
Mutter Geb. Name Vorname: Au-K-

Belehrungen, Hinweise und Erklärungen

5 116 SIPO

Übersetzungshilfe

Sie werden informiert, dass Sie die Möglichkeit haben, dieserVernehmung eine Übersetzungshilfe

beizuziehen.

. lch kann mich in der deutschen Sprache ausreichend verständigen und benötige keine

Ü bersetzu ngsh ilfe.

. s 119 SIPO

Verhältnis zumlzur Verdächtigen

H- Hf ist der Ex-Ehemann (seit September 2OL7 geschieden)

5 11s SIPO

Vertrauensperson

Sie haben die Möglichkeit, eine Vertrauensperson zur Vernehmung beizuziehen

Gewerbeweg4 | 9490Vaduz I Liechtenstein lT+423 236777L I F+423 23677 22 linfo@landespolizei.li lwww.landespolizei.li
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lch verzichte ausdrücklich auf die Möglichkeit, eine Vertrauensperson der Vernehmung
beizuziehen.

Art. 8 OHG

Opferbelehrung - Opferhilfe

Sie werden über die Opferhilfe gemäss Art. 8 Opferhilfegesetz informiert.

. lch werde bei eJdarf selbst mit der Opferhilfestelle in Kontakt treten. I

. lch habe das lnformationsblatt "Opferhilfe" ausgehändigt erhalten.

5 31a SIPO

Opferbelehru ng - Opferrechte

Sie werden über die Opferrechte gemäss 5 31a SIPO informiert.

. lch verzichte auf den Beizug der Opferhilfestelle zur Vernehmung.

o lch habe das lnformationsblatt,,Opferrechte" ausgehändigt erhalten

s 32 SIPO

Privatbeteiligu ng

Sie werden über die Möglichkeit des Privatbeteiligtenanschlusses und die Rechte des Privatbeteiligten
gemäss 5 32 SIPO (Beweisantragsrecht, Akteneinsichtsrecht, Anwesenheitsrecht an der
Schlussverhandlung, Subsidiaranklage) belehrt.

. lch schliesse mich dem Strafverfahren als Privatbeteiligte/r an, wobeiich den genauen

Schadensbetrag vor Gericht bekannt geben werde.

5 118 SIPO

Wahrheitspflicht

Sie werden mit dem Gegenstand der Vernehmung vertraut gemacht und ermahnt, nach bestem Wissen
und Gewissen die reine Wahrheit anzugeben und nichts zu verschweigen. Sie werden darauf
hingewiesen, dass Sie sich mit einer falschen Aussage strafbar machen können.

5 107 SIPO

Au ssa ge befreiu ngs recht

Über die Aussagebefreiung nach 5 107 Abs. tziff .t SIPO belehrt, wonach ich in einem Verfahren gegen

einen Angehörigen nicht zur Aussage verpflichtet bin, erkiäre ich:

o lch verzichte ausdrücklich auf mein Aussagebefreiungsrecht.

Frage-1 Fühlen Sie sich in der körperlichen und psychischen Verfassung, dass mit
lhnen eine Einvernahme zur Sache durchgeführt wird?

,Jaf'

25.03.2018
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Haben Sie die Belehrungen, Hinweise und Erklärungen eingangs dieser
Einvernahme zur Sache verstanden?

3/s

Frage-2

,Ja."

Fracl-3 Am 25.03.2018, um ca. 12:15 Uhr, m es in Triesen, beim auf dem
Parkplatz des Anwesens ', zu einer
Körperverletzung. Was können Sie mir zum Vorfall sagen?

,,lch und mein Ex-Ehemann haben dreigemeinsame Kinder. Gestern habe ich die zweikleinen Kinderzu
ihm zu Besuch gebracht. Wir haben abgemacht, dass ich die Kinder heute wieder abholen komme. lch
habe ihm heute Morgen ein WhatsApp geschrieben, dass ich am Morgen noch arbeiten (putzen) gehen
würde und danach die Kinder abholen würde.

Als ich am Mittag die Kinder bei FII HI abholte kam es zwischen ihm und mir zunächst zu einer
verbalen Auseinandersetzung. Dabei ging es darum, dass er wissen wollte, wo ich gestern Abend mit
meiner anderen Tochter gewesen sei. HIist recht eifersüchtig. Meine andere Tochter ist 12 jährig. Mit
dieser war ich gestern in Zürich am Einkaufen und das habe ich ihm auch so gesagt. Er hat weiter das
Gefühl, dass ich die Kinder vernachlässige und halt die grosse Eifersucht.

Auf Grund dessen kam es zunächst zum verbalen Streit. lch habe dann meine zwei kleinen Töchter ins
Auto getan. Dabeiist mir HI nachgelaufen und wir haben dabeiweiter gestritten. Dabeipackte er
mich auch mit beiden Händen am Kragen meinerJacke. lch habe dann seine Hände weggeschlagen und
bin weiter in Richtung meines Autos gegangen. Als ich meine Töchter im Auto hatte, sass ich ebenfalls ins
Ruto. Hl wurde immer mehr aggressiver. Er packte mich abermals mit beiden Händen am Kragen
meinerJacke/Oberteil und zog rnich aus dem Fahrzeug. Dabeierlitt ich eine Kratzwunde an der rechten
Brust. ln der Folge habe ich ihn mit beiden Hände von mir weggestossen und habe ihm gesagt er solle
mich in Ruhe lassen.

H; hat dann von mir abgelassen. Er sagte anschliessend zu mir, dass er für mich ein Programm
aufgestellt habe, ich müsse nur warten, er würde mich irgendwann töten. lm weiteren Verlauf spuckte er
mich auch ca. 4 mal an. Danach konnte ich von diesem Ort wegfahren."

Frage-4 Kam es bereits schon vor diesem Vorfall zu einem gleich gelagerten
Ereignis?

,,Ja, in der Vergangenheit kam es schon mehrmals zu Problemen."

Frage-5 Hat Hll auch geschlagen?

,,Nein, er hat nicht geschlagen."

Frage-6 Wurden Sie oder sonst jemand bei diesem Vorfall verletzt?
Einvernahme zur Sache

Strafsache gegen-
25.03.2078
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Frage-7 Welche Verletzungen haben Sie sich dabei zugezogen?

,,Ja, ich habe einen Kratzer an der rechten Brust. lch war bereits im Spital Vaduz und habe mich dort
untersuchen lassen."

4ls

deswegen in Behandlung / Therapie begeben, wenn ja beiFrage-8

,,Nein, es ist nur ein Kartzer."

Frage-9 Es wird lhnen das Formular "Entbindungserklärung" vorgelegt. Sind Sie

bereit dieses zu unterzeichnen um die Arzte und Therapeuten usw. von

deren Verschwiegen heitspflicht zu entbinden, d am it die La ndespolizei
lnformationen zu Beweiszwecken / Berichterstattung einholen kann?

,,Ja, ich gebe das Einverständnis."

Frage-10 Waren oder wie lange noch sind Sie deswegen arbeitsunfähig
(Berufsunfähigkeit wie auch Abwesenheit vom Unterricht, Besorgung des

Haushalts usw.)?

,,lch bin deswegen nicht arbeitsunfähig."

Frage-1$ Haben Sie in den letzten 24 Stunden vor dem Vorfall alkoholische Getränke,

M edikam ente oder Betäubu ngsm ittel kons u miert?

,,Nein, ich habe nichts dergleichen konsumiert."

Frage-L2 Entstanden durch das hier vorliegende Ereignis psychische Auswirkungen,
wenn ja welche und wie äussern die sich in lhrem Alltag?

,,Auf Grund der Aussage von F[, dass er mich irgendwann töten wolle, habe ich Angst. Meine Kinder

haben ebenfalls grosse Angst vor ihm, wenn er so aggressiv wird."

Frage-13 Wurde bei diesem Vorfall etwas beschädigt, wenn ja was war der Grund
hie rfü r?

,,Nein, es wurde nichts beschädigt."

Mussten Sie sic

wem?

Einvernahme zur Sache

strafsache gegen Q

r,fr-
25.03.201-8
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Frage-14

,,Nein."

Frage-15

,,Ja, ich nehme dies zur Kenntnis."

Frage-16

uJa'"

Ende der Befragung 15:14 Uhr

Befra d

Stru b Marco (Komm issariat Verkehr)

Einvernahme zur Sache

Strafsache gegen-

Möchten Sie der Einvernahme zur Sache noch etwas beifügen?

Entsprechen die hier gemachten Aussa-gen der Wahrheit?

Selbst gelesen und bestätigt

b-s-

Es erfolgt eine Berichterstattung an die Liechtensteinische

, staatsanwaltschaft sowie an das Ausländer- und Passamt. Haben sie dies
I verstanden? I

25.03.2018
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Herr
Dr.med, Tonio Wille
FA für lnnere Medizin FMH

Unteim Schloss 58

9495lBalzers

Berie ht Notfall

Ab'teilung Notfallzentrum

Patient ilHIsI
Garant I
Versicher.Nr, I
Beh.Arzt Dr. med, Martin Liesch, MSc

221155

r
Allgemein

-

Dr. med, Tonio Wille

25,03.2018

lnnere Medlzin

0r. med. Martln Liesch, MSc
Chefarzt Innere Medizin und Notfall
Facharzt FMH lnnere Medizin
Europ, Master ln Stroke Medicine, MSc

Notarzt 5GN0R
l(lin. Nottullmedizin SCNOR

Sekreteriat lnnere Medizin
Telefon 00421 235 46 gz

Fax 00421 215 45 89

ln nere.med izin@la ndesspital.li

Chirurgie

Dr. med. unlv. et Dr. med. scient.
med. Walther Tabareltl
Facherzt f ür Allgemeinchirurgle
Additivfu charzt fü r Gefässchirurgie
Chefarzt Chirurgie
Telefon 00423 235 zt4 54
FaxOO42J 2J5 44 I
walther.tabarelli@landesspital.li

Sekretariat Chirurgie
Telefon 00423 235 44 55

Fax 0O423 235 44 57

chirurgie@landesspital.li

lhr Zeichen
Unser Zeichen

0atum

Fall-Nr.

Geb. am

l(lasse

Tel, Patient

Hausarzt

Sehr geehrter Herr l(ollege

Wir berichten lhnen über die notfallmässige ambulante Behandlung am

25.03.2018.

Diagnosen
1. Kratzspuren Suprarnarnmi lär rechts

- St.n, häuslicher Gewalt

Allergien
Allergische Rhinitis

Anamnese
Die Patientin l<ommt selbstständig, gehend auf die Notfallstation, in Begleitung

ihrer beiden Töchter. Sie stellt sich zur Dokumentation der Verletztungen vor. Sie

berichtet, dass heute_Vormittag ihr Ehemann sie seitlich geschubst hat. Sie sei

dabei nicht gestürzt,?ää-wollte er sie festhalten und hat ihr dabei l(ratzspuren

an der rechten Brust zugefügt. Aktuell bestehen l<eine Schmerzen und keine

Dyspnoe, Die Patientin wollte bereits eine polizeiliche Anzeige aufgeben, lconnte

die Polizei bisher jedoch telefonisch nicht erreichen ( Ruf Grund von al<tuellen

Telefonnetzproblemen im FL). Sie berichtet, dass ihr Ehemann sie schon öfters

körperlich angegangen ist und sie auch schon oft eine Anzeige erhoben hat, bisher
jedoch ohne Konsequenzen fÜr den Ehemann.

Es wird angegeben dass regelmässig alle lmpfungen gemacht wurden'

Lie[htenstei r'risc hes La ndesspiia I

Hei r iq kreuz zs . FL-:r +:rü vr d 

T_j,:;::1"r.:, fi 
zr s 44 1 1 . Fax 0rr4? :r r3 5 1pi +r
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Bericht Notfall vom 06.04.2018

Seite 2 vun 2

Befund
I jährige Patientin, guter AZ, guter EZ (lZ+cm Cross,74l(ilogramm schwer),

Rechte Mamma: 2x jeweils ca 6cm lange öberflächliche, nicht blutende,teils verl<rustete l(ratzspuren ca 3

Fingerbreit oberhalb und medial der Mamille. Ansonsten sind weiter keine Traumafolgen ersichtlich.

Pulmo: vesilculäres 46, gute belüftet, keine pathologischen NG, Abdomen weich, keine AWS, l<ein DS,

keine Resitenzen, Peristaltil< regelgerecht ausl<ultierbar über allen vier Quadranten, NL bds nicht

lclopfdolent, WS nicht klopfdolent.
RR:127/84mmHg, Hf: 87lMin, Temp: 35,4", 025ä: 98o/o

Beurteilung
Es sind zwei oberflächliche Kratzspuren Supramammilär feststellbar
Es ist eine Fotodol<umentation erlolgt'

Procedere
Bei Auftreten von Beschwerden empfehlen wir eine erneute ärztliche Vorstellung.

Freundliche 6rüsse
LI ECHTENSTEI NI SCHES LANDESSPITAL

Dipl. med. Laura lven
Assistenzäztin

Dieser Brief wurde elel<tronisch visiert (25.03.2018)

Dr. med. Martin Liesch, MSc

Chefarzt lnnere Medizin und Notfall

Dieser Brief wurde elel<tronisch visiert (25,01.201s),
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Fotodokumentation

,orJ-or-or*Fall-Nr.:

Ereignis:

Ort:

Datum:

Erstellt am/ durch:

Bemerkungen:

FL

StGB Freiheit (Drohung)

FL-9495 Triesen, 

-

Sonntag, 25.März 2018 ca. L2:15 Uhr

06.04.2018 / Strub Marco

Gewerbeweg4lg4g0VaduzlLiechtensteinlT+4232367117 1F+4232367722 1info@landespolizei.li lwww.landespolizei.li
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Aufnahme der Verletzung beif H-Sf

Aufnahme der Verletzung bei H/I Hf {roter Pfeil zeigt Kratzer).
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LANDGERICHT

Slrofreg islerbesc h ei nig u ng

Fürstentum Liechtenstein
94?5Triesen,-

3

Fomiliennome:
Vornome:
Geburtsdotum:
Geburtsort:
Stootsongehörigkeit:
Wohnorl:

H-

-

t-

Aklenzeichen:
Dolum Urleil:

Dotum RK:

Stroftol:

Strofe:

Vollzugsdqlum:

04 ES.2007.19 (14 UR.2006.234)

03.12.2008

14.O9.200?

Vergehen der Veruntreuung noch S 133 Abs 1 SiGB

Freiheilsstrofe von 6 (sechs) Monoten
Probezeit 3 Johre

Geldslrofe von 60 Togessötzen ö CHF 10.-- (CHF 600.--)
im UEF 30 Toge Ersotzfreiheitsstrofe

Beschluss vom 07.01 .2013: endgültige Slrofnochsichl

16. Dezember 2009

Aktenzeichen:
Dotum Urleil:

Dotum RK:

Stroftot:

Slrofe:

Vollzugsdolum:

03 ES.2014.2 (13 UR.2013.229)

07.03.2014

27.06.2014
Vergehen der Verletzung der Unlerhollspflicht noch S 197
Abs 1 SIGB

Freiheitsstrqfe 4 Wochen
Probezeit 3 Johre

Besc hluss vom 07.07 .2017 : endg ültige Slrofn ochsicht

27. Juni2O14

SPANIAGASSE 1 . 9490 VADUZ . TELEFON +423 - 236 61'11 " TELEFAX +423 - 236 65 39
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Aklenzeichen:
Dotum Urleil:

Dotum RK:

Stroffol:

Slrofe

Vollzugsdolum:

03 ES.2014 .78 (13 U R.2014.329)

24.11.20'15

24.12.2015

Vergehen des Housfriedensbruches noch S 109 Abs I
SIGB

Geldslrofe 60 Togessötze ö CHF 10.-- (CHF 600.--)
im Uneinbringlichkeitsfoll 30 Toge Ersolzfreiheilsstrofe
bedingf Probezeil 3 Jqhre

Beschluss vom 16.04.20182u A713 EU.2018.19 (RK:

23.04.20'18): Verlöngerung der Probezeit ouf 5 Johre

Aktenzeichen:
Dqtum Urleil:

Dofum RK:

Stroflot:

Strofe:

Vollzugsdotum:

01 ES.2017.39

30.11 .2017

04.01 .2018

Vergehen der geföhrlichen Drohung noch S 107 Abs 1

STGB

Getdslrqfe 150 Togessölze ö cHF 20.00 (CHF 3'OOO.O0)

im U n ein brin glichkeilsfoll 75 To g e Ersotzfreiheitsslrofe

Aktenzeichen:
Dolum Urleil:

Dolum RK:

Slroflqt:

Slrqfe:

13 EU.2018.1 I
"t6.04.20',8

23.O4.2018

Vergehen der Verletzung der Unlerholtspflicht noch S 197
Abs 1 SiGB

Freiheilsstrofe 6 Wochen
bedingt Probezeit 3 Jqhre

Vollzugsdolum:
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Fürstliches Lo ndgericht
Vo 4. Juni 20.l 8

P ch er
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FÜRSTENTU M LIECHTENSTEIN

FÜ RSTLICH E5

LANDGERICHT

@

13 UR.2018.,l84

oN4

Slrofre g istero u s ku nfl

ilHIl
geb. om

ist im liechtensteinischen Strofregister nichl vezeichnet.

F ich erichl
d .2018

SPANIAGASSE 1 .9490VADUZ.TELEFON +423 -23661 11 .TELEFAX +423 -2366539
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FÜRSTENTUM LIEC HTENSTEIN

FÜ RSTLICH E5

LANDGERICHT

Gerichtliche Vorerhebungen gegen 1.

wegen

Aklenzeichen bitte immer qnführen

13 UR.20r 8.184
oN7

Londespolizei
Kommissoriot Verkehr
zH Morco Strub
Gewerbeweg 4
9490 Voduz

Voduz, 06.06.20 I 8 lzish

Hr, geb. qm
des Verdochls des Vergehens der
S 83 Abs 1 SIGB, in evenlu $ 83 Abs 2 SiGB,Körperverlelzung nqch

sowie Hr, geb.om wegen
Verdochls der Körperverletzung noch $ 83 Abs I SiGB, in eventu $
83 Abs 2 SIGB, und Vergehens der geföhrlichen Drogen noch S 107
Abs 1 SiGB

Sehr geehrfer Herr Strub

lch beziehe mich ouf lhren Abschlussbericht vom 23.05.201B zur Foll-Nr. FL

2018-03-0332. Auf der Grundloge dieses Berichts hot die Liechtensteinische

Stootsonwcltschofi Durchführung der oben erwöhnten gerichtlichen

Vorerhebungen beontrogt.
lm Zuge dieser Vorerhebungen beouftroge ich Sie nunmehr über Antrog der

Stootsonwolischoft mit der erneuten Vernehmung der beiden Verdöchtigen

Ür H-uno Hf Flltr, insbesondere ouch zu den

Verleizungen, wie longe diese sichtbor/spürbor woren und woher diese

stommen. Diese Frogestellung dient der Abklörung der Überschreitung der

Erheblichkeitsschwelle des S83 SIGB.

ÖH-mögezusötzlichdozubefrogtwerdenobernun
,,HlI' der ,,HJD A-" mit vornomen heisst. Auch möge er

gegebenenfolls zv Protokoll geben, wonn die Anderung des Nomens

stottgefunden hot und ous welchem Grund. Ebenfolls möge der Verdöchtigte

SPANIAGASSE 1 .9490 VADUZ.TELEFON +423 -23661 11 .TELEFAX +423-2366539
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utFlroufseineVerurteilungZU01ES.20l7.39hingewiesen
werden und ihm die Froge gestellt werden, ob er dieses Urteil zugestellt

erholten hot und folls jo, worum er sodonn noch immer Drohungen ousspricht.

ln der Beiloge übermittle ich lhnen eine Kopie des Abwesenheitsurteils zu 0l

ES.2017.39-14sowieeineKopiederStrofregisterbescheinigungdesFD

-F|rt(oN3).Für ollföllige Frogen stehe ich lhnen gerne zur VerfÜgung. Sie können sich aber

ouch on die zustöndige Stootsonwöltin lic. iur. Brigitte Kciser (02 ST.2018.223)

direkt wenden.

i .i8

undliche sse

FÜ es eric
{ t:

Eb e
Fürstlich er Londrichter

Beiloge erwöhnt

J ,:l ltl .).it

)ta: 'i 1 ,. :if

tI PtEt ,lt
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FÜR5TENTUM LIEcHTENSTEIN

rü nsrlrcu rs
LANDGERICHT

Aklenzeichen bitte immer onfÜhren

02 sT.20r 7.213

Beginn:

gegen:

wegen:

Londrichter:
Schriftführer:
Anklögerin:
Angeklogter:
Dolmetscherin:

EIIIGANG INI DER
GEFICHTSASTEILUi\JG

AM: ü?, JuIi t{ii8

Prolokoll

Schlussverhondlung
vor dem FÜrstlichen Londgerichl

Vqduz, 30.1 1.2017

01 ES.2017.39w

I l:00 Uhr

IHJ,geborenom
!-,Z?AgsTriesen

Vergehen der geföhrlichen Drohung noch

S 107 Abs I SIGB

Anwesende

Dr. Johonnes Witwer
Gerichtsproklikont Lukos Will burger
Stootsonwöltin Brigitte Koiser

nicht erschienen
lvet Kosk über lnterlinguo

Die Sfrofsoche wird cufgerufen

Der Angeklogte ist nicht erschienen. Die Lodung ist ousgewiesen

Die Verhondlung ist öffentlich und wird in Abwesenheit des

Beschuldigten gem. 5 295 SIPO durchgeführt. Verlouf und lnholt der

SPANIAGASSE 1 . 9490 VADUZ . TELEFON +423 - 236 61 11 ' TELEFAX .+423 - 236 65 39
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Schlussverhondlung werden vom Richter für qlle Anwesenden hörbor

diktiert.

Vertesen wird der Strofontrog der Liechtensteinischen Siooiso nwoltschofi

vom 22.05.2017 (ON 2).

Erötfnung des Beweisverfohrens

Gemöss g 198o Abs. 1 Z 6 und Abs 2 SIPO ols verlesen gilt der gesomte

Akteninholt, noch ollseitigem Vezicht ouf wörtliche Verlesung.

Verlesen wird die Einvernqhme des Beschuldiglen Hlf lt vor der
Londespolizei vom 09.03.201 7, ON 1, Seile 13 bis 17.

Hierouf wird vernommen

der Zeuge
B-Al- Personqlien wie im Akt,

wohrheitserinnert, belehrt gemöss S .l08, 
228

SIGB, gibt on:

lch kenne den Beschuldigten nicht

Unter Vorhqlt des Slrofonlroges und der Überselzung des Wortlquls

bestätigt der Zeuge:

Jo, dos hot so stottgefunden. lch hobe mich bedroht gefÜhlt. lch hobe

mich ober in diesem Lond sicher gefÜhli und hobe schon CIngenommen,

doss solche Drohungen nicht umgesetzt werden.

lch bin Eisenleger, dos isi Schwerorbeit. lch hobe heute den gonzen Tog

nicht orbeiten können. Dies von 07.30 Uhr bis 17.30 Uhr.

t.d.k.E.

Der Zeuge beonsprucht on ZeugengebÜhren CHF 200.00.
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Der Richter verkündet den

Beschluss:

Die Gebühren des Zeugen Be p,J-werden
mit CHF 200.00 beslimml und der RechnungsfÜhrer wird

zut spesenfreien Auszohlung qn den Zeugen

ongewiesen.

vernommen wird
der Zeuge
AJtül geboren CIm Schweizer

Siootsongehöriger, wohnhoft in 9470 Buchs SG,

wohrheitserinnert, vorlöufig
unbeeidet, belehrt gemöss S 108,228 SIGB, gibt
on:

An sich hobe ich dieses Telefongespröch om ,l0.04.2017 zwischen dem

Beschuldigten und dem Zeugen. t- zumindest teilweise gehört. lch

hobe donn selber mit dem Beschuldigten gesprochen.

Unter Vorholt des Sfrqfonlroges:

lch konn dos nichi genouso bestötigen, ober sinngemöss hot er dos

gesogt. Der Beschuldigte hot gesogl, er wisse wo der Zeuge f
wohni, er komme zu ihm, USw. lch hqbe gehört, doss von ,,schneiden"
gesprochen wurde, wos ober zu schneiden beobsichtigte, hobe ich

nicht gehörf.

Ld.k.E.

Der Zeuge vezichtet ouf ZeugengebÜhren

Weitere Beweisontröge werden nicht gestellt.
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Schluss des Beweisverfqhrens

Die Stootsonwöltin beontrogt Schuldspruch in Sinne des Strofontroges

sowie eine schuld- und totongemessene Bestrofung in Form eines

Abwesenheitsudeils.

Schluss der Verhondlung

Der Fürstliche Londrichter verkÜndet dos

Urteil
lm Nomen von FÜrsl und Volk

üHl-, geb.omll
geschieden, liechlensteinischer Slootsongehöriger,
Hilfsqrbeiler, wohnhqtt in 9495 Triesen,

, isl

schuldig,

er hol qm 10.04.2017 in Voduz naA-geföhrlich bedroht,

um ihn in Furchl und Unruhe zu versetzen, indem er ihm qm Telefon

sogle: ,,lch weiss wo du genqu wohnsl/lch werde dir den Schwonz

obschneiden und ihn dir in deinen Mund stecken/lch will dich olleine

sehen, ich komme zu dir, qber nicht mil leeren Händen/Wqrl bis ich dich
erwische, donn weisst du, wqs dich erwqrtel."

Er hot hiedurch

dos Vergehen der gefährlichen Drohung noch S 107 Abs 1 S|GB

begongen und wird hiefÜr
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nqch dieser Geselzesstelle unler Anwendung des S 37 SIGB zu einer

Geldslrofe von '150 Tqqessölzen
(im N ic htei n brin gli c h keilsf q ll zu 7 5 To g e n Ersolzfreih eilsslrof e)

sowie gemäss S 305 SiPO zum Ersolz der mit CHF 200.00 bestimmten
Kosten des Slrqfuerfohrens.

verurfeilt.

Die Höhe des einzelnen Togessqlzes wird mit CHF 20.00 beslimml. Die
gesomle Geldslrqfe belrögt sohin CHF 3'000.00.

Der Richter erlöutert die wesentlichen Entscheidungsgründe und erteili
Rechts m ittel bel ehru n g.

Noch RMB:

Die Stootsonwöltin gibt kein Erklören ob.

Ende: 1 
.l.30 

Uhr

Der Fürstliche Lo Der Schriftführer:
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FÜ RSTENTUM LIECHTENSTEIN

FÜ RSTLICH ES

LANDGERICHT
Aktenzeichen bitte immer onführen

oNr 4

ABWESENHEITSURTEIL
(sem. S 327 StPo)

lm Nqmen von Fürst und Volk

Dos Fürstliche Londgericht in Vcduz hot durch den Fürstlicher Londrichter Dr.
Johonnes Witwer in der Strofsoche

gegen: GlQ,geboren amill.g{gsTriesen,

wegen: Vergehen der geföhrlichen Drohung noch S 
.l07 

Abs I StGB

über den von der Liechtensteinischen Stootsonwoltschott gestellten
Strcfontrog (ON 2), noch der om 30.1.I .2017 in ,A,nwesenheit des Schriftführers
Gerichtsproktikcnt Lukos Willburger und der Vertreterin der
Liechtensteinischen Stootsonwoltschoft Brigitte Kqiser sowie in Abwesenheit
derBeschuldigtenffiFEdurchgefÜhrtenöffentlichenund
mündlichen Schlussverhondlung orn selben Tog

zu Recht erkqnnt

HQH1|! geb. om l-, geschieden,
liechlensleinischer Stqqtsongehöriger, Hilfsqrbeiler, wohnhqtt in
l{liTriesen,ilitt

schuldig,

er hol om 10.04.20'17 in Vqduz YlnGefährlich
bedroht, urn ihn in Furchl und Unruhe zu versetzen, indem er
ihm om Telefon sogte: ,,lch weiss wo du genou wohnsl/lch
werde dir den Schwqnz qbschneiden und ihn dir in deinen

@

AM: 0?, JuLi ?018

NG

SPANIAGASSE 1' 9490 VADUZ . TELEFON +423 - 236 61 11 . TELEFAX +423 - 236 65 39
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Mund stecken/lch will dich qlleine sehen, ich komme zu dir,
qber nichl mit leeren Händen/Wort bis ich dich erwische, donn
weissl du, wos dich erwortet."

Er hol hiedurch

dos Vergehen der gefährlichen Drohung noch S 107 Abs I SiGB

begongen und wird hiefür

noch dieser Geselzesslelle unler Anwendung des $ 37 SiGB zu

einer

Geldslrofe von 150 Tqqessätzen
(i m N ic htein bri ngli c h keilsf qll zu 7 5 Tog en Ersolzfrei heilsslrof e)

sowie gemäss $ 305 SIPO zum Ersolz der mit CHF 200.00

beslimmlen Kosten des Strofuerfqhrens.

verurleill.

Die Höhe des einzelnen Togessolzes wird mil CHF 20.00

bestimml. Die gesomle Geldslrofe beträgl sohin CHF 3'000.00.

Gründe:

Mif Beschluss des Fürsilichen Londgerichtes vom 28.09.2017, ON 
,l0, 

wurde die
Schlussverhondlung ouf den 30. November 2017, 11.00 Uhr, qnberoumt. Die
Lcdung zu dieser Schlussverhondlung somt Strofontrog ON 2 wurde dem
BeschuldigtenFltllDamo7.10.2o17zugestellt.DerBeschuldigte
hot die Empfongsbestötigung om 07.1O.2017 unterfertigt.

Der Beschuldigte ist trotz ousgewiesener Lodung zur Schlussverhondlung vom
30.1I .2017 nichl erschienen. Die Schlussverhondlung vom 30.1.l .2017 wurde in

Abwesenheit des Beschuldigten gemöss S 295 SIPO durchgefÜhrt.

I
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Der Beschuldigte wurde om 09. Moi 2017 vor der Londespolizei ols

Verdöchtiger zur Soche einvernommen. Er wurde ouch über den dem
Strofontrog ON 2 zugrunde liegenden Totverdocht unterrichtet. Der
Beschuldigte hot von seinem Aussogeverweigerungsrecht Gebrcuch
gemocht (ON 1, AS I3 - 17l'.

lst der Angeklogte bei der Schlussverhondlung nicht erschienen, so konn in

seiner Abwesenheit die Verhondlung vorgenommen und dos Urteil geföllt
werden, wenn die Straftot in die Zustöndigkeit des Einzelrichters (S 15 Abs 3
SfGB) föllt und der Angeklogte bereits in der Untersuchung vernommen und
ihm die Vorlodun g zur Schlussverhondlung persönlich zugestellt wurde.

Do der Beschuldigte irotz cusgewiesener Lodung zur Schlussverhondlung vom
30.11 .2017 nicht erschienen ist und in der Untersuchung bereits von der
Lcndespolizei om 09. Moi 2017 vernommen wurde, konnte die
Schlussverhondlung und Föllung des Urteils in seiner Abwesenheit erfolgen.

Der Beschuldigte isi in 

- 

geboren, in Liechtenstein wohnhqft,
geschieden und Hilfsorbeiter.

Die Strofregisterbescheinigung des Beschuldigten weist drei Verurieilungen
ous(ON3).

Der Beschuldigte hot qm .I0.04.2017 in VqduzB--aZl_ llfgeföhrlich
bedroht, um ihn in Furcht und Unruhe zu verselzen, indem er ihm om Telefon
sogte: ,,lch weiss wo du genou wohnst/lch werde dir den Schwonz
cbschneiden und ihn dir in deinen Mund stecken/lch will dich olleine sehen,
ich komme zu dir, ober nicht.mit leeren Hönden/Wort bis ich dich erwische,
donn weisst du, wos dich erworlet." Am I0.04.2017 erhieltf l-! S-
(geschiedene Gotlin des Beschuldigten) von ihrem Kollegen etA-
Unterstützung beim Tronsport der neu gekouften Wohnungseinrichtung.-
BJL ü, wor beim Abloden dieser Möbel behilflich. Beim Abloden
dieser Möbelslücke beim Wohnort von I HIt 

- 
erschien der

Beschuldigte und konnte sehen, doss B-t D, 

- 

beim
Möbeltronsport behilflich wor. trf AIf hot den Beschuldigten on
diesem Tog zum ersten Mol gesehen und hot donn den oben ongeführteq
Anruf bekommen, wobei die loutstorken Drohungen ouch von J FJ
4ff *ohrgenommen wurden. B- AIII hat sich durch diese
Ausserung onlösslich des Telefonotes vom 10.04.2017 ouch durch den
Beschuldigten bedroht gefühlt.
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Dieser Sochverholt ergibt sich oufgrund der diesbezüglich grundsötzlich

übereinstimmenden und gloubhoffen Angoben der beiden Zeugen t-|i
A-undl- vor der Londepolizei om 10. April 2017 bzw.

ugenilA-und/Üom 1 1 . April 2017. Die beiden Ze

F- hoben ihre Angoben ouch in der Schlussverhondlung vor dem
FÜrstlichenLondgerichtom30.1.l.2017bestöiigi.BJf-lhotsich
durch diese Ausserung onlösslich des Telefonotes vom 10.04.2017 ouch
bedroht gefühlt. Es bestonden keinerlei Bedenken, die Angoben dieser

beiden Zeugen Bü A-l und Alf ÜJen Feststellungen

zugrunde zu legen.

Wer einen onderen geföhrlich bedrohi, um ihn in Furcht und Unruhe zu

versetzen, ist noch 5 l0Z Abs I S1GB mit Freiheitsstrofe bis zu einem Johr zu

bestrofen. Die Toihondlung noch S 107 Abs I StGB besteht in der geföhrlichen
Bedrohung, worunter eine geföhrliche Drohung zu verstehen ist. Die Ausserung
des Beschuldigten, er werde dem Zeugen B-lAIIff den Schwonz
abschneiden bzw. er komme nicht mit leeren Hönden zu ihm, er soll worten,
bis er ihn erwische, donn wisse er, wos ihn erworfe, konn cls geföhrliche
Drohung quolifiziert werden. Einerseits wird doch mit einer erheblichen
Körperverletzung gedroht, die ernst gemeint erschien, um beim Zeugen Ül
AGbegrÜndeteBesorgniseinzuflössen,wobeinachobjektiver
Beurteilung eine solche Drohung geeignet ist, begründete Besorgnis

einzuflössen..Andererseits hot der. Beschuldigte cuch .ongedroht, er werde
nicht mit leeren Hönden zum Zeugen BJJA--kommen, er soll

woden, bis er ihn erwische, donn wisse er, wos ihn erworfe. Auch diese
Androhung d
begründete B

es Vorbeikommnes ist noch objektiver Beurteilung geeignet,
esorgnis einzuflössen. Der Beschuldigte hot den Ze.ugen Ü
ou.h cbsichtlich ongerufen, um ihn durch diese Ausserung in

Furcht und Unruhe zu versetzen.
Der Beschuldigte hot somit dos Vergehen der geföhrlichen Drohung noch $
,107 

Abs I StGB sowohl in subjekiiver ols ouch in objektiver Hinsicht erfÜllt.

Grundloge für die Bemessung der Strofe ist die Schuld des Töters. Bei der
Bemessung der Strofe hot dos Gericht die Erschwerungs- und
Milderungsgründe, soweit sie nicht schon die Strofdrohung bestimmen,
gegeneinonder obzuwögen und ouch ouf die Auswirkungen der Strofe und
onderer zu erwortenden Folgen der Tcrt quf dqs künftige Leben des Töters in

der Gesellschqft Bedocht zu nehmen. Dobei ist vor ollem zu berÜcksichtigen,
inwieweit die Tot ouf eine gegenüber rechtlich geschÜtzten Werlen
qblehnende oder gleichgültige Einsiellung des Töters und inwieweit sie ouf
öussere Umstönde oder Beweggünde zurückzuführen ist, durch die sie ouch
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einen mit den rechtlich geschützten Werten verbundenen Menschen nohe
liegen könnte.

lm Allgemeinen ist die Strofe umso strenger zu bemessen, je grösser die
Schödigung oder Geföhrdung ist, die der Töter verschuldet hoi oder die er
zwor nicht herbeigeführf, cber ouf die sich sein Verschulden erstreckt hot, je
mehr Pflichten er durch seine Hondlung verletzl, je reiflicher er seine Tot

überlegt, je sorgföltiger er sie vorbereitet oder je rücksichisloser er sie

ousgeführf hot und je weniger Vorsicht gegen die Tot hot gebrqucht werden
können.

Bleibt zu prüfen, inwieweit in der gegenstöndlichen Strofsoche besondere
Erschwerungsgründe und besondere Milderungsgründe gegeneinonder
obzuwögen sind. Als erschwerend sind die teilweise einschlögigen Vorstrofen
zu werten. Besondere Milderungsgründe liegen nicht vor. Unter
Zugrundelegung dieser Strotzumessungsgründe erochtei dos Gericht bei einer
Strcfdrohung bis zu einem Johr Freiheitsstrcfe unter Anwendung des S 37 StGB

(Verhöngung einer Geldslrofe onstelle von Freiheitsstrofen), eine Geldstrofe im
Ausmoss von ,l50 Togessötzen, ( im Nichteinbringlichkeitsfolle 75 Toge
Ersoffireiheitsstrcfe) ols schuld- und iotongemessen. Die Höhe des einzelnen
Togessotzes mit CHF 20.00 entspricht den persönlichen Verhöllnissen
(Hilfsorbeiter) des Beschuldigten.

Fürstliches Londgericht
Voduz,30.l I .2017

Dr. Johonn
Fürstlicher

r Lukos Willburger Gerichtsproktikont
Schriflführer
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Rec htsmitfelbelehru ng

Gegen dieses Abwesenheitsurteil konn der Beschuldigte gemöss S 297
SIPO zunöchst innert der unerstreckboren Frist von 14 Togen noch Zu-

stellung Einspruch erheben. Er hot diesfalls nochzuweisen, doss er durch
ein unobwendbores Hindernis obgeholten wurde, in der Schlussver-

hondlung zu erscheinen.

2. Gegen dieses Abwesenheitsurteil kcnn innert der unerstreckbqren Frist von
'14 Togen noch Zustellung ouch Berufung erhoben werden.
Die Berufung konn mündlich zu Protokoll erklöri werden oder ist schrifilich
in zwei Exemploren beim Fürstlichen Londgericht in Voduz einzubringen.
Die Berufung muss eine ousdrückliche oder durch deutlichen Hinweis er-
kennbare Berufungserklörung, ob gegen den gonzen lnhqli oder gegen
welchen Teil des ongefochtenen Urieils Berufung erhoben wird, enthclten.
Ferner müssen in der Berufung die geltend gemochten Berufungsgründe
wegen vorliegender Nichtigkeit (Verletzung eines Geselzes) oder wegen
des Ausspruchs über die Schuld (Beweisfroge) oder über die Strqfe onge-
führt und begründet werden. Es können unbeschrönkt neue Totsochen
ongeführt und Beweismittel beontrogt werden, die jedoch unter Angobe
oller zur Beurleilung ihrer Erheblichkeit dienenden Umstönde bei sonstigem
Ausschluss ihrer Geltendmochung in der Berufungsverhondlung bereits in

der Berufungsschrift mitzuteilen sind: Wenn die Berufung wegen vorliegen-
der Nichiigkeitsgründe (Verletzung eines Gesetzes) ergriffen wird, sind die
geltend gemochten Nichtigkeitsgründe deutlich und bestimmt zu be-
zeichnen. Die Berufung hot ousserdem einen Antrog, der ouf Aufhebung
oder Abönderung und gegebenenfolls welche Abönderung des Urfeils

louten konn, zu entholten. Mit der Berufung konn ouch der Ausspruch
über die Kosfen ongefochten werden. Wenn keine Berufung erhoben
wird, ist gegen den Ausspruch über die Kosten nur Beschwerde zulössig,

welche ebenfolls binnen 14 Togen ob Zustellung dieser Urteilsousferligung
beim Londgericht mündlich zu Protokoll zu erklören oder schriftlich in

einem Exemplcr zu überreichen ist, einen Antrog ouf Aufhebung oder Ab-
önderung und gegebenenfolls welche Abönderung des Kostenspruchs
und die Beschwerdegründe zu entholten hot.



lffi
FL 2018-03-0332
Strub Marco
Kommissariat Verkehr
Donnerstag, 28. Juni 201_8

Fürstliches [andgericht, z.H. Dr. Anton Eberle
Liechtensteinische Staatsanwaltschaft, z.H
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Fall-Nr.

Sachbearbeitung

Abteilung

Datum

Bericht an:

Kopie an:

Kopie an:

Kopie anl
Gegen:

Bezug:

visiert:
freigegeben

28.06.20t8 Strub Marco
29.06.2018 Marxer Markus

Abschlussbericht 02
gem.511Abs.2SIPO

Auf Grund des Ersuchens vom 06.06.2018 um gerichtliche Vorerhebungen gegen f Hf sE unj
Hll tf wurden folgende Erhebungen durchgeführt.

Hlf ill wurde am 2L,o6.2018 und f l-[f tI wurde am 28.06.2018 durch den
Schreibenden niederschriftlich befragt.
Bezüglich der Aussagen verweisen wir ouf die Befrogungsprotokolle in der Beilage.

Zudem wurden von der ldentitätskarte von HIf Füt und der Verletzung (Kratzer) vonallJ

- 
Fotos erstellt.

Wir verweisen auf die Fotodokumentation in der Beilage.

Des Weiteren wurde eine Kopie des Abwesenheitsurteils 01 ES.2017.39 (ON t4) mittels
Em pfa ngsbestätigu ng a n F{lf Flf a usge hä n d igt.
Bezüglich der Empfangsbestatigung verweisen wir auf die Beiloge.

- lhre Akten
- Befragungsprotokoll nf Hlt
- Befragungsprotokoll f H-ü
- Fotodokumentation
- Empfangsbestätigung

FL-56834-DB ZENT-1
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Verdächtige/r, 2!.06.2018 Ll4

Fall-Nr.:
Befragung durch:
Ort der Befragung:

Datum / Uhrzeit:
Weiter anwesend:

Strafsache gegen HJH-
Einvernahme zur Sache

Einvernahme zur Sache als Verdächtige/r

LANDESPOLIZEI
FÜRSTENTU M LI ECHTENSTEI N

Name:
Geburtsname:
Vornamen:
Geburtsdatum:
Geburtsort / Land:

Heimatort
Nationalitäten:
Zivilstand:
M utter-/ weitere Sprachen

Konfession:
Beruf:
Wohnadresse:
Telefon Mobil Privat:

Arbeitsort:
Vater Geb. Name Vorname:

Mutter Geb. Name Vorname

FL 2018-03-0332
Strub Marco (Kommissariat Verkehr)
Polizeiposten Vaduz

Donnerstag, 21. Juni 20LB / 09:48 Uhr

HT
ü
YJ
f-

-J'

Mauren
Liechtenstein
verheiratet
Arabisch
lslam / Moslem
kein erlernter Beruf

FL-9495 Triesen,

-

Arbeitssuchend
HTD'
Ar]tf

Geschlecht m

Belehrungen, Hinweise und Erklärungen

5 147 SIPO

Ve rmögensverhä ltnisse

Befragt gebe ich zu meinen Vermögensverhältnissen wie folgt an

o Einkommen: siehe letzte Einvernahme

o Vermögen:

.. Schulden:

. SorgePflichten:

5 147 iVm 5 130 SIPO

Tatverdacht

Gewerbeweg4 l g4g0Vaduz I Liechtenstein l T+423 2367tLllF+42323677221info@landespolizei.li l wwwlandespolizei.li



FL2018-oä-bs:z,il,Verdächtige/r,21,06.20182|4

lhnen wird bekannt gegeben, dass Sie nunmehr als Verdächtige/r vernommen werden und dass

Ermittlu ngen/Vorerhebu ngen gegen Sie gefüh rt werden wegen : StgB Körperverletzu ng.

Konkretwerden Sie verdächtigt, am 25.03.2018, um ca. 12:15 Uhr, in Triesen auf dem Anwesen

I HfI im Brustbereich verletzt zu haben (Kratzer), indem Sie diese an

der Kleidung herumrissen. Weiters werden Sie verdächtigt-T Hf ilmit den Worten'lch werde

dich irgendwann töten' gefährlich gedroht zu haben.

5 147 iVm 5 130 SIPO

Verteidigerkontakt

Sie werden darauf hingewiesen, dass es lhnen freisteht, sich vor der Einvernahme mit einem Verteidiger

zu verständigen.

. lch verzichte ausdrücklich auf mein Recht, mit einem Verteidigervor Beginn der Einvernahme in

Kontakt zu treten.

5 147 SIPO

Beizug eines Verteidigers zur Vernehmung

Sie werden weiters darüber informiert, dass Sie das Recht haben, zu lhrer Vernehmung einen Verteidiger

beizuziehen.

. lch verzichte ausdrücklich auf mein Recht, einen Verteidiger zur Vernehmung beizuziehen.

ilil"yf;"1:i:.i'i;
Sie werden darauf hingewiesen, dass es lhnen freisteht, sich zu äussern oder nicht zur Sache auszusagen.

Sie werden weiters darauf aufmerksam gemacht, dass lhre Aussage lhrer Verteidigung dienen, aber auch

als Beweis gegen Sie Verwendung finden kann.

o lch möchte aussagen.

Frage-L Die Landespolizei wurde vom Fürstlichen Landgericht beauftragt Sie zu dem

vorliegenden Fall nochmals zu befragen. Wie lange war der Kratzer in

ihrem Gesicht spürbar?

,,Der Kratzer hat ca. 5-6 Stunden leicht geschmerzt. D_anach habe ich nichts mehr bemerkt. Der Kratzer

war nicht tief. lch denke dieser wurde von meinerfHf,mit einem Fingernagel verursacht. lch war

diesbezüglich nicht beim Arzt, da so ein kleiner Kratzer keinpärztliche Behandlung benötigt."

Frage-2 Wie lange war der Kratzer noch vorhanden?

,,Den Kratzer hat man nach zwei-drei Tagen nicht mehr gesehen.

Einvernahme zur Sache

strafsache g"g"n-
27.06.20t8
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Frage-3 lhre Ex-Frau hatte einen Kratzer an der Brust. Sie beschuldigte Sie diesen

verursacht zu haben. War es ihre Absicht ihre Ex-Frau zu verletzen?

,,Wie ich schon in den Einvernahmen zuvor erwähnt habe, gab es zwischen uns eine verbale

Auseinandersetzung. Aber ich habe meine Ex-Frau in keiner Weise verletzt, sprich einen Kratzer an der

Brust zugefügt. lch vermute, dass meine Ex-Frau den Kratzer sich selbst zugefügt hat, um mich einer

Körperverletzungzu beschuldigen. Nochmals ich habe sie nicht verletzt. Wir haben uns lediglich verbal

gestritten und meine Absicht war einfach den Streit zu beenden. lch hatte sicherlich nicht vor meine Ex-

Frau zu verletzen, da ich von der Vergangenheit weiss, dass dies nur zu Problemen führen kann."

Frage-4 Wie heissen Sie richtig zum Vornamen?

,,Als ich im Jahr 1992 nach Liechtenstein gekommen bin, habe ich noch zum Vornamen HlIl D
geheissen.

lch habe dann im 2004 eine Namensänderung gemacht und seither ist derVorname Ht"

Frage-5 Sie wurden im Jahr 20L7 vom Landgericht verurteilt. Haben Sie dieses Urteil

(01- ES.2017.39) erhalten?

Yri.(ö
,,lch glaube g#o* das ich das Urteil erhalten habe. Aber mir sagt die Geldstrafe in der Höhe von CHF

3'000.00 überhaupt nichts. lch kann mich nicht daran erinnern."

Frage-6 Sie wurden dabei bezüglich der gefährlichen Drohung schuldig gesprochen

Warum sprechen Sie dann erneut Drohungen aus?

,,lch möchte hierbeierwähnen, dass ich keineerneuten Drohungen ausgesprochen habe. lch willja keine

weiteren Probleme. lch denke meine Ex-Frau hat sich diese Geschichte nur ausgedacht."

Frage-7 Möchten Sie der Einvernahme noch etwas beifügen?

,,lch bin mir meiner Verurteilungen der Vergangenheit bewusst. Auf Grund deswegen möchte ich in

Zukunft auch keine Probleme mehr. lch bin wiederverheiratet und bin glücklich in der neuen Beziehung.

Meine Ex-Frau erschwert mir jedoch mit ihrem Verhalten mein Leben. lch erwäge zudem von hier

wegzuziehen, damit ich mehr Abstand zu meiner Ex-Frau habe."

Frage-8 Es erfolgt eine Berichterstattung an die Liechtensteinische

Staatsanwaltschaft. Haben Sie dies verstanden?

,,Ja, ich habe dies verstanden und nehme es zur Kenntnis."

Einvernahme zur Sache

Strafsache gegen Ff FIf
27.06.2078



rL zoid-oä ö 32, f-, Verdächtise / r, 21.06.201.8 414

Selbst gelesen und bestätigt

Ende der Befragung !O:27 Uhr

du

Strub arco (Kom missa riat Verkehr)

Einvernahme zur Sache

&
HIIFT

strafsache eeeen Flil l-ll
2r.06.2018
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strafsache gegenlulU und HIHtr
Einvernahme zur Sache

Einvernahme zur Sache als Verdächtige/r

LANDESPOLIZEI
FÜRSTENTU M LIECHTENSTEIN

Fall-Nr.:
Befragung durch:
Ort der Befragung:

Datum / Uhrzeit:
Weiter anwesend:

Name:
Geburtsname:
Vornamen:
Geburtsdatum:
Geburtsort / Land:

Nationalitäten:
Zivilstand:
Auslä n d erstatus:
Beruf:
Wohnadresse:
Telefon Privat:
Vater Geb. Name Vorname:
Mutter Geb. Name Vorname

FL 2018-03-0332
Strub Marco (Kommissariat Verkehr)
Polizeiposten Vaduz

Donnerstag, 28. Juni 2018 / t4:27 Uhr

rtHr
Iluf
I

-

Jf-'f
Tunesien
geschieden

Dauera ufentha ltsbewil ligung

P utzfra u

FL-9490 Y"dur,fliJl-

THITMI
fHfKf

Geschlecht w

Belehrungen, Hinweise und Erklärungen

5 147 iVm $ 130 SIPO

Tatverdacht

lhnen wird bekannt gegeben, dass Sie nunmehr als Verdächtige/r vernommen werden und dass

Ermittlungen/Vorerhebungen gegen Sie geführt werden wegen: StGB 583 Körperverletzung.

Konkretwerden Sie verdächtigt, am 25.03.2018, um ca. 12:L5 Uhr, in Triesen auf dem Parkplatz vor dem

Anwesen-lIH-imGesichtverletztzuhaben'

5 147 iVm 5 130 SIPO

Verteidigerkontakt

Sie werden darauf hingewiesen, dass es lhnen freisteht, sich vor der Einvernahme mit einem Verteidiger

zu verständigen.

. lch verzichte ausdrücklich auf mein Recht, mit einem Verteidiger vor Beginn der Einvernahme in

Kontakt zu treten.

Gewerbeweg 4lglg}Vaduz lLiechtenstein lT+423 236-l7l]-lF+4232367722 1info@landespolizei.li lwww.landespolizei.li
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Verdächtige/r,28.06-2018 213

LANDESPOLIZEI
FÜRSTENTU M LI ECHTENSTEI N

5 147 SIPO

Beizug eines Verteidigers zur Vernehmung

Sie werden weiters darüber informiert, dass Sie das Recht haben, zu lhrer Vernehmung einen Verteidiger

beizuziehen.

o lch verzichte ausdrücklich auf mein Recht, einen Verteidiger zur Vernehmung beizuziehen.

'^liL'Jäi:i:."'i;
Sie werden darauf hingewiesen, dass es lhnen freisteht, sich zu äussern oder nicht zur Sache auszusagen.

Sie werden weiters darauf aufmerksam gemacht, dass lhre Aussage lhrer Verteidigung dienen, aber auch

als Beweis gegen Sie Verwendung finden kann.

o lch möchte aussagen.

Frage-1 Brauchen Sie für heute auch einen Dolmetscher?

,,Nein, für heute brauche ich keinen Dolmetscher."

Frage-2 Sie hatten bezüglich der Streitigkeiten einen Kratzer an der Brust, Woher

stammt dieser Kratzer?

,,Ja, ich hatte von mir aus gesehen einen Kratzer an der Brustseite. Dieser Kratzer wurde mir durch

im Zuge der Auseinandersetzung zugefügt."

H}

Frage-3 Wollte Hf Hf Sie absichtlich verletzen?

,,Hlwollte mich ja aus dem Auto ziehen. lch denke, dass er dies im Zuge dieser Handlung gemacht ha

Er fratte aber auch wissen müssen, dass er mich mit dieser Handlung verletzten könnte. Er hätte ja

einfach auch nur mit mir reden können."

Frage-4 Hat der Kratzer ihnen Schmerzen zugefügt und wie lange waren diese für

Sie spürbar?

,,Ja, als er mir den Kratzer zugefügt hatte entstanden mir Schmerzen. lch habe diesen Kratzer auch noch

zwei Tage lang gespürt. Der Kratzer war sicherlich noch eine Woche sichtbar."

Gewerbeweg4 | 9490Vaduz I Liechtenstein lT +42323671LI 1F+42323677 22linfo@landespolizei.li lwww.landespolizei.li



FL 2018-03-0 =#73 Verdächtise/r, 2 8.06.2018 313

Frage-5 Wie gross waren diese Schmerzen?

,,lch bin Diabetikerin und deswegen ist es für mich noch mehr spürbarer. lch kann auch kein Blut sehen,

dann wird mir schwindlig. Wenn ich den Schmerz beschreiben soll, war dieser eine Art wie brennen."

Frage-6 Hatten Sie durch diese Verletzung einen Arbeitsausfall oder sonstige

Einschrän ku ngen?

,, Nein."

Frage-7 Es erfolgt eine BerichterstattunB an die Liechtensteinische

Staatsanwaltschaft. Haben Sie dies verstanden?

,,Ja, ich habe dies verstanden."

Frage-8 Möchten Sie der Einvernahme zur Sache noch etwas beifügen?

,,Nein."

Frage-9 Entsprechen die hier gemachten Aussagen der Wahrheit?

,,Jd'"

Ende der Befragung 14:48 Uhr

Selbst gelesen und bestätigt

rFTfu

Strub Marco (Kommissariat Verkehr)

B

Einvernahme zur Sache

strafsache gegen f FI- und FIlt lÜt
28.06.2018
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LANDESPOLIZEI
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEI N

Fotodokumentation

Fall-Nr.:

Ereignis:

Ort;

Datum:

Erstellt am/ durch

Bemerkungen:

Ft 2018-03-0332

StGB Freiheit (Drohung)

FL-9495 Triesen

Sonntag, 25. März 201-8 ca. L2:15 Uhr

28.06.2018 / Strub Marco

Gewerbeweg4l9490Vaduz I Liechtenstein lT+423 2367tLtlF+4Z32367722 linfo@landespolizei.li lwww,landespolizei.li
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Au,fna,hem der lD von H! lf

Aufnahme der Verletzung (Knatzer) von

f Hlt-,Aufnahrne vom
28,06.2018
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Aufnahrne der Verletzung {Kratzer) von

fHIf ilAufnahme vom
28,06.2018
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LANDESPOLIZEI
FÜ RSTENTU M LIECHTENSTEI N

Empfangsbestätigung

Fall-Nr.:

SABA:

Abteilung

01 ES.2017.39

stma

SIVE-VE

Der/ die Unterzeichnende bestätigt, die unten aufgeführten Gegenstände erhalten zu haben

1. Kopi e Gerichtsurteil 0L ES.2017.39

2

3

Ä

5.

6.

Empfänger

Name/ Vorname: Hf Flf
Geburtsdatum: 

-

Adresse

PLZlOrt 9495 Triesen

ldentifikation lD

Unterschr

Ausgehändigt von: stma

Vaduz, den 21.06.2018

Gewerbeweg 4 | 9490 Vaduz I Liechtenstein | 
-l +423 236 7t LL I info@ landespolizei.li I www.la ndespolizei.li 135.01



Aktenzeichen bille immer onführen

0t ES.20tB.5Z
oN./ f

BESCH LUSS

Die Schlussverhondlung

gegen: 1. ÜffHfr,geborenqm-t
9490 Voduz

2. EH-Itgeborenqm-,

-9495Triesen

Vergehen der gefährlichen Drohung nqch S 107 Abs I SiGB
Vergehen der Körperverlelzung noch g 83 Abs 2 SiGB

wegen

wird ouf

onberoumt

Lode:

Donnerslo g, 28.August 2018, 09:00 Uhr, Verhondlungssqql l

VERFUGUNG

l. Angeklogte(n): 1 \E,geborenqml-
949O Vqduz

2. boren om
9495 Triesen

eigenhändig mit GS des Strofonlrog ON
't7

2. Verteidiger: hinsichllich 1 . rolh+porlne

3. Gesetzlicher-Vertreler:-

,o



,t

2

Seite 2

3. Liechtensteinische Slqolso Itschqft
Zu 02 St.2018.223

a.@
5.@

6. Privqlbeteiligte
hinsichtlich l. rolh+p oN8

I i i

7. SsehYe4t*na$tr

#I lt .f

r11 $

4

fläum ab

+' ,t'

8. Dolmetscher: für orq proc he

9. Versländige P eleiligle:

l0.Verslöndige APA

ll.Verslöndige Presse

12. Verslöndige einen Geric ktikqnle Sc hriftführer vom Termin

13. Prolokoll vo

14.Akten einhoten: t At^-r Of 3

lrofregisterq usku nft einh FL
u:Lf {i c,.n,

l6.WV mil Slrofregislerqus frft (Bewö tirungS6ife?1
3' ...., ' .j 'l ,i

17.Allföllige Voroklen lqut SlrüfregisterquCkunft einholen Ef

18. Kol (wv/schv) (-) 4-
Lq

Voduz, 06.07 I B/WIJO



An das

Beschuldieter

vertreten durch

wegen:

Fürstlich Liechtensteinische Landgericht

01 ES.2018.57

9490Yaduz

)1zz-

HTTI-

-

FL-9495 Triesen

; FURGTL lCFirli Lr.i)Dr::;; r,^j v',rD{r:
i-

- 1 6. 03. tü18 i 5:i ri

drosiaufgabe: urch Bot+rr
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KNER
AG

Fal kneri.lri
alt

l-c L
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z

$ 107 SIGB
Bemessungsgrundlage: CIIF 5.000,-- s. A.

Antrug uuf Verlegung der Schlussverhundlung

F. +.+23 1 2.37 620

einfach
unter Berufung auf die erteilte Vollmacht

I -:- -t 1



In umseitig rubrizierter Rechtssache hat das Landgericht die Schlussverhandlung für den

28.08.2018 anberaumt. Der Beschuldigte befindet sich zu diesem Zeitpunkt ferienhalber im Aus-

land @eise bereits geplant, eine Verschiebung sei ihm leider nicht möglich) und ist er bis Mitte

September 2018 daher nicht landesanwesend. Aus diesen Gründen stellt der Beschuldigte nach-

folgenden

Antrug,

die für den 28.08.20L8 anberaumte Schlussverhandlung abzuberaumen und auf einen späte-

ren Termin ab Anfang Oktober 2018 zu verlegen.

Yadtz, am 16.08.2018

ilrrrr
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Voduz, 17.08 IB
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Aktenzeichen bitte immer onführen

0t ES.2018.57

oN 23

lo r-

B./Vfq.:

1) Die Schlussverhondl vom 28.08.2018,09:00 Uhr, wird verlegt ouf den

23.10.2018. 09:00 Uhr VH 1

Grund: Ausl souienrnorT oes tm

2)v dige/Lode wie in ON 18

L<v, krr l/,- //e AttJ e'7t /

fr,',td urJ ic./ t'e'/t rhnz

t/e'n L o n o/ ( u"fl fe t' m'm nru'h qotr/ l+r/f i/'-
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LIECHTENSTEINISCHE
STAATSANWALTSCHAFT
FÜRSTENTUM LI

02sT.20t8.223 13 UR.2018.184

Dem

Einzelrichter gemäss 5 312 SIPO

beim Fürstlichen Landgericht

Die Liechtensteinische Staatsanwaltschaft stellt gemäss $ 313 SIPO gegen

t. 

-lrFtl
geb.am 

-, 

geschieden,

tu nesische Staatsangehörige, Putzfrau,

wohnhaft in 9490 Vaduz,IIJ und

--fJ
geb. amtsIl, verheiratet,

Liechtensteiner Sta atsbü rger, a ibeitssuch end,

wohnhaft in 9495 Triesen,{,
den

STnAFANTRAG:

Es haben' am 25.O3.2018 in Triesen

1. FÜrHr 

- 

Fl|Ill gefährlich bedroht, um sie in Furcht und unruhe zu

versetzen, indem er zu ihr sagte, dass er ein Extraprogramm für sie habe und sie

irgendwann töten werde, und

2. einen anderen am Körper misshandelt und dadurch fahrlässig verletzt, indem

a. F! tI tf Flf mit beiden Händen an der Kleidung packte und aus

dem Auto zerrte, wodurch sie zwei oberflächliche, ca. 6 cm lange Kratzwunden erlitt,
welche zweiTage schmerzten und eine Woche lang sichtbar waren, sowie

Heiligkreuz49 |Postfach684 |9490Vaduz ILiechtenstein If +42323667961 F+4232366799 |e-mail Iinfo@staatsanwaltschaft.li



b. SlIlll UlIftIl mit beiden Händen weg stiess, wodurch er einen

Kratzer im Gesicht erlitt, welcher fünf bis sechs Stunden schmerzte und zwei bis drei

Tage sichtbar war.

Es haben hiedurch begangen

H'H-
zu 1. das Vergehen der gefährlichen Drohung nach 5 107 Abs. 1 SIGB,

zu 2.a. das Vergehen der Körperverletzung nach 5 83 Abs. 2 StGB sowie

Üff tlezu 2.b. das Vergehen der Körperverletzung nach $ 83 Abs. 2 SIGB

und es seien hiefür

nfHJ unter Anwendung des 5 28 SIGB nach 5 107 Abs. L SIGB und

SltHfnach I83 Abs. I SIGB

zu bestrafen.

AruTnAeT DER LIEcHTENSTEINIScHEN STRRTSRTWALTScHAFT:

t. Anordnung einer Schlussverhandlung vor dem Einzelrichter gemäss $ 312 SIPO beim

Fürstlichen Landgericht;

2'VorladungdesFl|HIlundderilH-,zurSchlussverhandlungals
Besch uldigte;

3. Verlesung gemäss 5 L9Ba Abs. 1 und 2 SIPO:

Abschlussbericht der Landespolizei vom 23.05.2018 (ON 1),

Strafregisterauskünfte (ON 3 und 4),

Abschlussbericht 02 der Landespolit"iuor 28.06.201.8 (ON 16).

Lr rcurr rusrE r N rscH E StnarsRruwALTscHAFT

Vaduz, 4. Juli 2018/RIBR

Brigitte Kaiser
(Staatsa nwä ltin )

Für die Richtigkeit der Ausfertigung
die rin der Geschäftsabteilung:

2/2
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02 sT.20,l 8.223

Beginn:

Strofsoche gegen:

wegen

Fürstlicher Londrichter:

Schriftführerin

Anklöger:

Beschuldigte:

Verieidiger:

Aktenzeichen bitte immer onfÜhren

OI ES 18.57
oN 26

PROTOKOTL

SCHTUSSVERHANDTU NG
Vqduz, 23.10.2018

09.00 Uhr

l. S H, geboren om . .., ...,9490 Voduz

2. H H, geboren om . .., ...., 9495Triesen

Vergehen der geföhrlichen Drohung noch $

107 Abs I SIGB

Vergehen der Körperverletzung noch $ 83 Abs

2 SIGB

Anwesende

Dr. Johonnes Witwer

Lorisso Hilti

Liechtensteinische Stootso nwoltschoft
Christine Kno pp-Brucker

SH

Mog. Philipp Schnetzer
Roth & Portner

Beschuldigter: HH



2

Verteidiger:

Privotbeteiligte:

Dolmetscherin:

Mog.Antonius Folkner

SH

Ivet Kosk

Die Strofsoche wird oufgerufen

Ausschlussgründe werden nicht geltend gemocht

Der Richter stellt on die Angeklogte S H die ollgemeinen Frogen über die

persönlichen Verhöltnisse, welche diese dohingehend beontwortet:

Personolien wie in ON l.

S H, geboren om ..., in ..., tunesische Stootsongehörige, geschieden, Putzfrcu,

wohnhoft in Voduz, ... . lch beziehe ein Einkommen von durchschnitilich

monotlich CHF l'200.00, hobe kein Vermögen, keine Schulden, bin

sorgepflichtig für 3 Kinder und hobe keine Vorstrofen.

L.d.k.E

Der Richter stellt on den Angeklogten H H die ollgemeinen Frogen über die

persönlichen Verhöltnisse, welche diese dohingehend beontwortet:

Personolien wie in ON l.

H H, geboren om in ..., liechtensteinischer Stootsbürger, verheirotet,

wohnhoft in Triesen, ... . lch bin Eisenhöndler und beziehe ein Einkommen von

durchschnittlich etwo CHF 2'000.00 bis CHF 3'000.00 monotlich. Sonstige

Einkommen brur. Unterstützungen beziehe ich nicht. lch hobe kein Vermögen

und Schulden in Höhe von co. CHF 
,l20'000.00 on Unterholisverbindlichkeiten.

lch bin sorgepflichtig für 3 Kinder und ein weiteres Kind ous zweiter Ehe. lch

bezohle für die 3 Kinder monotlich CHF 250.00, do ich nicht genügend Mittel

hobe. lch hobe Vorstrofen, ich weiss nicht wie viel.

L.d.k.E
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Der Richter belehrt die Angeklogten erneut, doss es ihnen freisteht, Angoben
zur Soche zu mochen, doss ihre Angoben jedoch sowohl zu ihren Gunsten ols

ouch gegen sie verwendet werden können.

Die Angeklogte S H gibt zur Sqche vernommen on:

lch will oussogen.

Die Angeklogte erklört bezüglich des Strofontroges:

Meine Angoben vor der Liechtensteinischen Londespolizei vom 25.03.20,l8,

ON l, AS 35 ff und vom 13.04.20]8, ON l, AS 25ff , und vom 28.06.2018, ON 
,l6,

AS l8l ff entsprechen der Wohrheii und ich erhebe diese zu meiner heutigen
gerichtlichen Verontwortu ng.

L.d.k.E

Der Angeklogte H H gibt zur Soche vernommen qn:

lch will oussogen

Der Angeklogte erklört bezüglich des Strofontroges

Meine Angoben vor der Liechtensteinischen Londespolizei vom 25.03.2018,

ON l, AS 9 ff, und 22.05.2018, ON 1 AS l9 ff und vom 2l .06.2018, ON 
.I6, 

AS 
,l73

ff enisprochen der Wohrheit und ich erhebe diese zu meiner heuiigen
gerichtlichen Verontwortu ng.

L.d.k.E

Eröffnung des Beweisverfqhrens

Dcrgeton und erörtert werden
- Abschlussbericht Lopo vom 23.05.20,lB, FL 2018-03-0332, ON l;
- Strofregisterbescheinigung H H,ON 3;

- Strofregisierouskunft FL S H, ON 4;
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Protokoll der Schlussverhondlung zu 0l ES.20,l7.39, vom 30.,l I .2017, ON

lt;
Abwesenheitsurteil zu 0l ES.20l 7 .39 vom 30.,l I .2017, ON l2;
Abschlussbericht 02 Lopo vom 28.06.2018, FL 2018-03-0332, ON I6

Die Porteien erklören sich mit der Verlesung einverstonden und vezichlen ouf

eine wörtliche Verlesung. Die Schriftstücke gelten somit gemöss $ 19Bo Abs I

Zttf 6 und Abs 2 SIPO ols verlesen.

Der Verteidiger beontrogt zum Beweise dofür, doss der Angeklogte H H die

Mitongeklogte S H beim onklogegegenstöndlichen Vorfoll vom 25.03.2018

weder verletzt noch dieser gegenüber die ongeklogte Drohung ousgestossen

hot, die Einvernohme des Zeugen B M,... -Str.34,9490 Voduz,welcherdie
verbole Auseinondersetzung ous unmittelborer Nöhe mitverfolgen konnte und

doher sochdienliche Angoben mochen konn.

Weitere Beweisontröge werden nicht gestellt.

Schluss des Beweisverfohrens

Die Stootsonwöltin beontrogt Schuldspruch im Sinne des Strofontroges und

eine schuld- und totongemessene Bestrofung.

Der Verteidiger der S H beontrogt Freispruch.

Der Verteidiger des H H beontrogt Freispruch

Die Beschuldige S H hot dos letzte Wort

lch schliesse mich den Aussogen meines Verteidigers on

Der Beschuldigte H H hot dos letzte Wort.

lch schliesse mich ouch den Aussogen meines Verteidigers on

Schluss der Verhondlung

Der Richler verkündei dos Urteil, welches er erlöutert, sowie die Beschlüsse

gemöss S 335 Abs. I Ziff 2 vnd 4 SIPO und erteilt Rechtsmittelbelehrung.
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Noch RMB

Die Stootsonwöltin gibt kein Erklören ob

Die Angeklogten und ihre Verteidiger geben kein Erklören ob.

Ende: 09.25 Uhr

Der Richter Die Schrififührerin:



02sr.2018.223 Aktenzeichen bille immer qnfÜhren

0r Es.2018.57
oN 31

U RTEI t
lm Nqmen von Fürsl und Volk

Dos Fürslliche Londgericht in Voduz hot durch den Fürstlichen Londrichter Dr

Johonnes Witwer ols Einzelrichter in der Strofsoche

gegen: I . S H, geboren om ..., ...,9490 Voduz
2. H H, geboren om ..., ...,9495 Triesen

wegen: Vergehen der geföhrlichen Drohung noch 5 107 Abs

I SIGB

Vergehen der Körperverletzung noch S 83 Abs 2 StGB

über Sirofontrog der Liechtensteinischen Stootsonwoltschoft vom 04.07.2018

noch der om 23.10.2018 in Gegenwori der Schriftführerin Lorisso Hilti, der

Angeklogten S H und ihrem Verteidiger Mog. Philipp Schnetzer, Konzlei Roth +

Portner, des Angeklogten H H und seines Verteidigers Mog. Antonius Folkner,

sowie der Vertreterin des öffentlichen Anklögers, Stooisonwöltin Dr. Christine

Knopp-Brucker durchgeführten öffentlichen und mündlichen

Schlussverhondlung om selben Tog zu Recht erkonnt und beschlossen:

S H, geboren om ...,

und

H H, geboren om ...,

sind schuldig:

es hot bzw. es hoben qm 25.03.2018 in Triesen

1. H H die S H geföhrlich bedroht, um sie in Furchl und

Unruhe zu verselzen, indem er zu ihr sogle, dqss er ein

Exlroprogrqmm fÜr sie hqbe und sie irgendwonn tölen
werde, und

2
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2. einen onderen qm Körper misshondelt und dqdurch
fohrlössig verlelzl, indem

q. H H die S H mit beiden Hönden qn der Kleidung
pockle und qus dem Aulo zerrte. wodurch sie zwei

oberflächliche, co. 6 cm longe Krolzwunden erlill,

welche zwei Toge schmerzlen und eine Woche long

sichtbor woren, sowie

b. S H den H H mit beiden Hönden wegsliess. wodurch
er einen Krolzer im Gesichl erlitt, welcher fÜnf bis

sechs Slunden schmerzte und bis zu drei Toge

sichlbor wor.

Es hoben hiedurch begongen

HH

zu'1. dos Vergehen der geföhrlichen Drohung noch $
107 Abs. 1 SIGB;

zu 2.o. dos Vergehen der Körperverletzung nqch S 83

Abs.2 SiGB;

il. sH

zu 2.b. dos Vergehen der Körperverlelzung noch S 83

Abs.2 SiGB

Es werden hiefür

I. HH

zu 1. und zu 2.q noch S 107 Abs. 1 SiGB unler
Anwendung des S 28 SIGB und $ 37

SIGB zu einer Geldslrofe von 24O

Togessälzen, im Uneinbringlichkeils-
foll zu 4 Monqten Ersqtzfreiheitsslrofe.

wobei der einzelne Togessqtz mil CHF

60.00 bestimml wird,
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sowie gemöss $ 258 Abs. 2 SIPO zur Bezohlung eines
Teilschmerzensgeldbelroges von CHF 200.00 binnen 4

Wochen on die Privqlbeteiligle S H;

und

II. SH

zu2.b noch S 83 Abs. I SIGB zu einer
Geldslrofe von 60 Togessölzen, im

Uneinbringlichkeitsfoll zu I Monot
Ersqlzfreiheilsslrofe, wobei der
einzelne Togessolz mit CHF 30.00

beslimml wird;

sowie schliesslich beide Angeklogten gemöss $ 305 SiPO

zvm Ersqtz der jeweils pouschol mit CHF 900.00

beslimmlen Kosten des Slrqfverfqhrens

verurteill.

Hinsichtlich der Angekloglen S H wird die Geldslrqfe
gemöss $ 43 Abs 1 SIGB für eine Probezeit von 3 Johren

bedingt nochgesehen.

Gemöss S 335q Abs. 1 Ziff. 4 SfPO wird die dem
Angekloglen H H mit Urteil des Fürsllichen Londgerichls

vom 16.04.20'18 zu AZ 13 EU.2018.19 gewöhrle bedingle
Nochsicht widerrufen.

Gemöss $ 335o Abs. I 7;ifit. 2 SIPO wird vom Widerruf der
dem Angekloglen H H mil Urteil des Fürsllichen

Londgerichts vom 24.'11.2015 zu AZ 03 E5.2014.78

gewährlen bedinglen Strqfnochsicht obgesehen.

Gründe:
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Aufgrund des durchgeführten Beweisverfohrens, nömlich Verlesung der
folgenden Aktenstücke:
- Abschlussbericht Lopo vom 23.05.2018, FL 2018-03-0332, ON l;
- Strofregisterbescheinigung H H,ON 3;

- Strofregisterouskunft FL S H, ON 4;

- Protokoll der Schlussverhondlung zu 01 ES.20.l7.39, vom 30.1 1 .20,l7, ON I I ;

- Abwesenheitsurteil zu 0l ES.20.l7.39 vom 30.1,l .2017, ON l2;
- Abschlussbericht 02 Lopo vom 28.06.2018, FL 20]8-03-0332, ON I6
sowie der Einvernohmen der Angeklogten S H ols ouch des Angeklogten H H

in der Schlussverhondlung vom 23.1A.2018, steht folgender
entscheidungswesentlicher Sochverholt ols erwiesen fest:

S H, geb.... in ..., ist tunesische Stootsongehörige, geschieden, Pufzfrou und

wohnhoft in Voduz, ... . Sie bezieht ein Einkommen von durchschnittlich netto

monotlich CHF l'200.00. Sie hot kein Vermögen, keine Schulden und ist

sorgepflichtig für drei Kinder. Lout Sirofregisterouskunfi des Fürstlichen

Londgerichtes vom 09.07.2018, ON 4, ist die Angeklogte S H im

liechiensteinischen Strofregister nicht vezeich net.

H H, geb. in ..., ist liechtensieinischer Stootsbürger, verheirotet, und

wohnhoft in Triesen, ... . Er ist Eisenhöndler und bezieht ein Einkommen von

durchschnittlich CHF 2'000.00 bis CHF 3'000.00 monotlich. Sonstige

Einkommen bzw. Unterstützungen bezieht er nicht. Er hot kein Vermögen und

Schulden in Höhe von co. CHF 120'000.00. Bei diesen Schulden hondelt es sich

um Unterholtsverbindlichkeiten. Er ist sorgepflichtig für drei Kinder ous erster

Ehe und ein weiteres Kind ous zweiter Ehe. Er bezohlt für die drei Kinder ous

erster Ehe monotlich CHF 250.00.

Lout Strofregisterbescheinigung des Fürstlichen Londgerichtes vom 04.06.2018

ist der Angeklogte H H im liechtensteinischen Strofregister mehrfcch wie folgt
vezeichnet:

1. Londgericht Voduz, 04 ES.2007..l9, 13.12.2008, Vergehen der Veruntreuung

noch g ,l33 Abs I SIGB, Freiheiisstrofe von 6 (sechs) Monoten, Probezeii 3

Johre und Geldstrofe von 60 Togessötzen d CHF 10.00 (CHF 600.00) im

U nei n bri n g lich keitsf o I le 30 To ge Ersotzfreih eitsstrofe;

Beschluss vom 07.01.2013 - endgültige Strofnochsicht, Vollzugsdotum - ,l6.

Dezember 2009:
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2. Londgericht Voduz, 03 ES.20l 4.2, 07.03.2014, Vergehen der Verletzung der

Unterholtspflicht noch S 197 Abs I SiGB, Freiheitsstrofe von 4 Wochen,

Probezeit 3 Johre, Beschluss vom 07.07.2017 - endgültige Strofnochsicht,

Vollzugsdotum - 27 .06.201 4;

3. Londgericht Voduz, 03 ES.2014.78, 24.11.2015, Vergehen des

Housfriedensbruches noch S 
,l09 Abs I SIGB, Geldstrofe 60 Togessötze ö CHF

.l0.00 (CHF 600.00) im Uneinbringlichkeitsfolle 30 Toge Ersotzfreiheitsstrofe

bedingt, Probezeit 3 Johre, Beschluss vom I 6.04.2018 zu AZ l3.EU .2018.19 (RK:

23.04.2018): Verlöngerung der Probezeit ouf 5 Johre;

4. Londgericht Voduz, 0l ES.20l 7.39, 30.,l 1 .2017, Vergehen der geföhrlichen

Drohung noch S 107 Abs I SIGB, Geldstrofe von 150 Togessötzen ö CHF 20.00

(CHF 3'000.00) im Uneinbringlichkeiisfolle 75 Toge Ersotzfreiheitsstrofe;

5. Londgericht Vodvz, 13 EU.20.l8.19, 16.04.2018, Vergehen der Verletzung der

Unterholtspflicht noch $ l9Z Abs I StGB, Freiheitsstrofe 6 Wochen, bedingt

Probezeit 3 Johre;

Die Ehe zwischen H H und S H wurde geschieden. Aus der Ehe stommen drei

gemeinsome Kinder. Die beiden Angeklogten leben getrennt, wobei die

Kinder bei der Angeklogten S H leben und on den Wochenenden zum

Kindesvoter, dem Angeklogten H H,zu Besuch dÜrfen.

Am Wochenende vom 24.03.2018 ouf den 25.03.2018 woren zwei der Kinder

ouf Besuch beim Kindesvoter H H. Am Sonntog, dem 25.03.2018, um co. 12.15

Uhr wurden diese Kinder von der Kindesmutter S H beim Wohnort des

Kindesvoters in Triesen, ..., obgeholt. S H hot noch einer verbolen

Auseinandersetzung mit H H die beiden Kinder ins Fohzeug gebrocht.

Anschliessend kom es ouf dem Porkplotz vor dem Mehrfomilienhous zwischen

den Angeklogten zunöchst zu einer weiteren verbolen Auseinondersetzung

die schliesslich in einer körperlichen Auseinondersetzung ousortete.

S H soss bereits in ihrem Fohzeug ouf dem Fohrersitz und die beiden Kinder

sossen hinten im Fohzeug. H H hot S H durch dos offene Fohzeugfenster om

Krogen ongefosst, gepockt und zu sich herongezogen. Als H H die S H ous

dem Fohzeug ziehen wollte, öffnete diese die Fohrertüre und hot H H von sich

weggestossen.
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S H hot H H beim Wegstossen mit der Hond im Gesichi in Form eines Krotzers

verletzt.

H H hot S H dodurch, doss er sie om Krogen ongefosst, gepockt und zu sich

herongezogen hot, im Brustbereich in Form eines Krotzers verletzt. Weiters hot

H H, indem er on der Kleidung derS H riss, deren T-Shirt zerrissen.

So hoben H H und S H es ouch ernstlich für möglich geholten dem jeweils

onderen durch diese körperlichen Angriffe ein körperliches Übel zuzufügen.

Dcss dobei durch diese tötliche Auseinondersetzung ouch Verletzungen

entstehen könnten, hoben H H und S H zwor für möglich geholten ober nicht

herbeiführen wollen.

H H erlitt durch diesen Vorfoll on der linken Gesichtshölfte Krotzspuren. Er

begob sich diesbezüglich in keine öztliche Behondlung. Der Krotzer hot co. 5

- 6 Stunden leicht geschmezt. Den Krotzer hot mon noch zwei-drei Togen

nicht mehr gesehen.

S H erlitt bei diesem Vorfoll im rechten Brustbereich Krotzer. Sie liess sich

diesbezüglich im Londesspitol Voduz untersuchen. Es wurden zwei jeweils co.
6 cm longe oberflöchliche, nicht blutende, teils verkrustete Krotzspuren

Supromommilör festgestellt (Berichi Notfoll, Londesspitol Voduz, ON l, S 45 f.).

S H erliti dodurch Schmezen, hot diese Krotzer, die eine Woche long sichtbor

woren, noch zwei Toge long gespÜrt.

Am Sonntog, den 25.03.2018, um co. 12.15 Uhr kom es vor der körperlichen

Auseinondersetzung zunöchst (wie ouch schon früher) zu verbolen

Auseinondersetzungen. Bei solchen verbolen Auseinondersetzungen öusserte

sich H H immer wieder dohingehend, doss er ein ,,Extroprogromm für S H hobe
und S H irgendwonn töten werde". Es ist H H dorouf ongekommen, durch

solche Ausserungen S H in Furchi und Unruhe zu versetzen, wos ihm ouch
schlussendlich gelungen ist. S H fühlt sich nichi mehr sicher vor H H, lösst bei

ihrer Wohnung vor louter Angst die Rolllöden runter und fühlt sich beim

Verlossen des Houses verfolgt.

H H hot somit ouch om 25.03.2018 S H im Rohmen der verbolen

Auseinondersetzungen geföhrlich bedroht, um sie in Furcht und Unruhe zu

versetzen, indem er zu ihr immer wieder sogte, doss er ein ,,Extroprogromm für

sie hobe und sie irgendwonn töten werde".
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Weiters hot H H om 25.03.2018 S H durch dos offene Fohzeugfenster mit

beiden Hönden om Krogen ongefosst, gepockt, zu sich herongezogen und

ous dem Auto gezerrt, wodurch sie zwei oberflöchliche, co.6 cm longe

Kroizwunden erlitt, welche zwei Toge schmezten und eine Woche long

sichibor woren.

S H hot om 25.03.2018 in Triesen H H mit beiden Hönden weggestossen,

wodurch dieser einen Krofzer im Gesicht erlitt, welcher 5 6 Stunden

schmezte und bis zu drei Toge sichtbor wor.

Diese Feststellungen ergeben sich oufgrund folgender BeweiswÜrdigung

Historischer Hoss und oktuelle Unvernunft führen immer wieder bei

geschiedenen Ehegotten ouf Poorebene zu verbolen bzw. körperlichen

Auseinondersetzungen, wobei mon sich in einem strofrechtlichen Verfohren

der gegenseitigen Lüge bezichiigt und im Rohmen der Einvernohmen vor der

Polizei dos jeweilige Verholten des onderen möglichsi genou und vollstöndig

und der subjektiven Wohrheit entsprechend schildert sowie dos eigene

Verholten zu verhormlosen versucht.

So stützt sich dos Gericht ouf die Aussogen der beiden Angeklogten H H und S

H vor der Londespolizei. Sowohl der Angeklogte H H ols ouch die Angeklogte

S H hoben onlösslich der öffentlichen Schlussverhondlung vom 23.10.2018 die

Angoben vor der Liechtensteinischen Londespolizei bestötigi und jeweils zur

gerichtlichen Verontwortung erhoben. Es bestonden somit keine Bedenken,

diese Einvernohmen den Feststellungen zugrunde zu legen. Diesbezüglich ist

cuszuführen, doss die Aussogen der Angeklogten, die Tötlichkeiten des jeweils

onderen betreffend, gloubhof I zu sein scheinen. Die Feststellungen

hinsichtlich der Verletzung der S H ergeben sich oufgrund des Berichtes des

Londesspiiols vom 25.03.2018, ON l, AS 45 - 47.

Rechtlich ergibt sich ous dem festgestellten Sochverholt folgendes

Noch g 83 Abs I SIGB isi mit Freiheitsstrofe oder mit Geldstrofe zu bestrofen,

wer einen onderen om Körper verletzt oder on der Gesundheii schödigt.

Noch g 83 Abs 2 SIGB ist ebenso zu bestrofen, wer einen ondern om Körper

misshondeli und dodurch fohrlössig verletzt oder on der Gesundheit schödigt.
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Totbildlich hondelt somit, wer einen onderen om Körper misshondelt und ihn

dodurch om Körper verletzt oder on der Gesundheit schödigt. Es misshondelt,

wer durch physische Einwirkung ouf den Körper, d.h. durch jede Üble

unongemessene Behondlung, dos körperliche Wohlbefinden des Anderen,

des Opfers, nicht gonz unerheblich beeintröchtigt.

Wie festgestellt werden konnte, kom es nrrischen den beiden Angeklogten

noch einer vormols verbolen Auseinondersetzung zu einer onschliessenden

tötlichen Auseinondersetzung. Klossisch für solche Auseinondersetzungen sind

gerodezu ein gegenseitiges Wegsiossen, om Krogen pocken, on der Kleidung

pocken sowie ziehen, dobei Kleidungssiücke zv zerreissen und dergleichen.

Sind dies doch olles Tötlichkeiten, um dem Angegriffenen irgendein

körperliches Übel zuzufügen. So hoben H H und S H dem jeweils onderen

durch diese körperlichen Angriffe ein körperliches Übel zugefügt und dies

tctsöchlich ernstlich auch für möglich geholten. Sie hoben somit mit

Missho ndlu ngsvorsotz geho ndelt.

Noch g 83 Abs 2 SIGB muss eine solche Misshondlung eine Körperverletzung

oder Gesundheitsschödigung zur Folge hoben. lm gegenstöndlichen Foll sind

jeweils eine Körperverletzung (Krotzer) sowie eine Gesundheitsschödigung
(Schmezen von bestimmter Douer) gegeben.

Der Vorsoiz der beiden Angeklogten hot sich nur ouf die Misshondlung, nicht

ober ouch cuf ollföllige Verletzungen bezogen. Ein Verletzungsvorsotz

konn/muss doher verneint werden. Dos für die fohrlössige Herbeiführung einer

Verletzung oder Gesundheitsschödigung primör notwendige objektive und

subjektive sorgfoltswidrige Verholten ist in der vorsötzlichen Misshondlung om

Körper bereits mitentholten. Doss bei dieser iötlichen Auseinondersetzung

ouch Verletzungen entstehen können, hoben H H und S H zwor für möglich

geholten ober nicht herbeiführen wollen. Die festgestellten Folgen der

Misshondlung sind den beiden Angeklogten cber objektiv und subjektiv

zurechenbor.

Die beiden Angeklogten hoben somit den Totbestond der Körperverletzung

gemöss S 83 Abs I und Abs 2 SIGB zu verontworten. Der Schuldspruch ist

begründet.

Noch S 107 Abs I SfGB ist mit Freiheitsstrofe zu bestrofen, wer eine ondere

Person geföhrlich bedroht, um sie in Furcht und Unruhe zu versetzen. Die
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Tothondlung der geföhrlichen Drohung noch S 
,I07 

SIGB besteht somit in

dieser geföhrlichen Drohung. Eine geföhrliche Drohung ist eine Kundgebung

eines Willensentschlusses, ein Übel, dos der Drohende zu verwirklichen

vermog, on einem onderen Menschen herbeizuführen. Ob dieses Übel gegen

den Bedrohten, gegen seine Angehörigen oder gegen ondere ihm

Schutzbefohlene oder persönlich nohestehende Personen gerichtet ist, spielt

keine Rolle. Auch muss die Zufügung des ongedrohten Übels nicht unmittelbor

bevorstehen. Die Verwirklichung muss durchous ernst gemeint erscheinen. Die

Drohung muss geeignet sein, dem Bedrohten begründete Besorgnis

einzuflössen. Besorgnis ist die Annohme, doss ein Ereignis bevorstehf, dos mit

einer unongemessenen Vorousempfindung des dorous enispringenden Übels

verbunden ist. Die Eignung der Drohung, begründete Besorgnis einzuflössen,

ist objektiv zu beurteilen, wobei ouch in der Person des Bedrohten gelegene

besondere Umstönde mitzuberücksichtigen sind, doss insofern ein objektiv

individueller Mossstob onzulegen ist. Doss eine solche Drohung in den

Bedrohten totsöchlich eine Besorgnis erregt hot, ist nicht erforderlich.

Die vom Angeklogten H H gegenüber der Angeklogten S H onlösslich der

verbolen Auseinondersetzungen getötigte Ausserung, ,,elr hobe ein

Extroprogromm für sie und er werde sie irgendwonn töten", stellt selbst unter

Berücksichtigung der emotionol belosteten Beziehungen zwischen dem

Angeklogten H H und dessen ehemoliger Ehegottin S H objektiv eine

geeignete Drohung dor. Diese Drohung des Angeklogten ist ohne weiteres

geeignet, begründete Besorgnis einzuflössen, wos Voroussetzung ist, doss

überhoupt eine geföhrliche Drohung vorliegt. Diese Drohung des

Angeklcgten wor ouch totsöchlich geeignet S H in Furcht und Unruhe zu

versetzen. Unter Furcht und Unruhe ist ein nochholtiger, der dos gonze GemÜt

der Betroffenen ergreifenden peinvollen Seelenzustond zu verstehen, somit

eine tiefgreifende Beeintröchtigung des Gemütszustondes durch eine

totbedingt nochholtige Übelsvorstellung. Aufgrund des festgestellten

Sochverholies lösst S H bei ihrer Wohnung die Rollos runter und fÜhlt sich beim

Verlossen des Houses verfolgt.

Es ist H H dorouf ongekommen, durch solche Ausserungen S H in Furcht und

Unruhe zu versetzen, wos ihm ouch schlussendlich gelungen isi. H H hotie die

Absicht, S H in Furcht und Unruhe zu versetzen.

Der Angeklogte H H hot somit S H durch die Ausserung ,,doss er ein

Extroprogromm für sie hobe und sie irgendwonn töten werde" geföhrlich
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bedroht, um diese in Furcht und Unruhe zu versetzen. Der Angeklogte H H hot

somit den Totbestond der geföhrlichen Drohung gemöss $ 
,l07 Abs I SIGB

sowohl in subjektiver ols ouch in objektiver Hinsicht erfüllt. Auch der

diesbezügliche Schuldspruch ist begrÜndet.

Grundloge für die Bemessung der Strofe isi die Schuld des Töters. Bei

Bemessung der Strcfe hot dos Gericht die Erschwerungs- und

Milderungsgründe, soweit sie nicht schon die Strcfdrohung bestimmen,

gegeneinonder obzuwögen und cuch ouf die Auswirkungen der Strofe und

onderer zu erwortender Folgen der Tot ouf dos künftige Leben des Töters in

der Gesellschoft Bedccht zu nehmen. Dobei ist vor Allem zu berÜcksichtigen,

inwieweit die Tot ouf eine gegenüber rechtlich geschÜtzten Werten

oblehnende oder gleichgültige Einstellung des Töters und inwieweit sie ouf

öussere Umstönde oder Beweggründe zurückzuführen ist, durch die sie ouch

einem mit den rechtlich geschützten Werten verbundenen Menschen

noheliegen könnten.

lm Allgemeinen ist die Strofe umso strenger zu bemessen, je grösser die

Schödigung oder Geföhrdung ist, die der Töter verschuldet oder die er zwot

nicht herbeigeführt, ober ouf die sich sein Verschulden erstreckt hot, je mehr

Pflichten er durch seine Hondlungen verletzt, je reiflicher er seine Tot Überlegt,

je sorgföltiger er sie vorbereitet oder je rücksichtsloser er sie ousgefÜhrt hot,

und je weniger Vorsicht gegen die Tot hot gebroucht werden können.

Bleibt zu prüfen, inwieweit in der gegenstöndlichen Strofsoche besondere

Erschwerungsgründe und besondere MilderungsgrÜnde gegeneinonder

obzuwögen sind.

Die besonderen Erschwerungsgründe sind in $ 33 SIGB cngeführt. Zutreffend

ist, doss der Angeklogte H H zwei Strofhondlungen begongen hot (S 33 Ziff I

SfGB). Der Angeklogte hot dos Vergehen der geföhrlichen Drohung noch $
.107 

Abs I StGB und dos Vergehen der Körperverletzung noch S 83 Abs 2 SIGB

zu verontworten. Durch dos Zusommentreffen dieser beiden strofboren

Hondlungen wor im Sinne der Bestimmung des $ 28 SIGB gleichzeitig zu

erkennen.

Ebenfolls erschwerend zu berücksichtigen ist, doss der Angeklogte H H die ihm

zur Lost gelegten Toten hortnöckig geleugnet hot.
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Der mossgebliche Erschwerungsgrund besteht jedoch dorin, doss der

Angeklogte H H bereits wegen einer auf der gleichen schödlichen Neigung

beruhenden Tot verurteili worden ist. Wie festgestellt werden konnte, ist der

Angeklogte im liechtensteinischen Strofregister mehrfoch vezeichnet. So

wurde der Angeklogte mit Urteil des Londgerichtes Voduz zu 0l ES.20,l7.39,

30.'l I .2017, wegen des Vergehens der geföhrlichen Drohung noch S 107 Abs

I StGB bereits zu einer Geldstrofe von ,l50 
Togessötzen verurteilt. Diese

Vorsirofenbelostung siellt in der gegenstöndlichen Strofsoche einen

besonderen Erschwerungsgrund dor. ln diesem Zusommenhong ist

erschwerend ouch zu berücksichtigen, doss der Angeklogte H H seinem Opfer

S H nominell mii dem Tode, olso domif drohte, er werde sie töten.

Hinsichtlich der Angeklogten S H liegen keine besonderen

Erschweru ngsgründe vor.

Die besonderen Milderungsgründe sind in S 34 StGB ongefÜhrt.

Besondere Milderungsgründe konnten hinsichtlich des Angeklogten H H,

obgesehen von einem teilweisen Totsochengestöndnis, nicht festgestellt

werden.

Der Angeklogten S H kommt jedoch der besondere Milderungsgrund gemöss

S 34 Ziff 2 SIGB zugute, zumol diese bisher einen ordentlichen Lebenswondel

geführt hot und im liechtensteinischen Strofregister nicht vezeichnet ist.

Bei der Strofbemessung sind somit diese Strofzumessungsgründe

entsprechend zu berücksichtigen.

Noch S 
.l07 

Abs I StGB ist mit Freiheitsstrofe bis zu einem Johr zu bestrofen, wer

eine ondere Person geföhrlich bedroht, um sie in Furcht und Unruhe zu

versetzen. Noch $ 37 StGB konn jedoch onstelle von Freiheitsstrofen eine

Geldstrofe verhöngt werden. lst für eine Tot keine strengere Strofe ols

Freiheitsstrofe bis zu fünf Johr ongedroht, so ist stott ouf eine Freiheitsstrofe von

nicht mehr ols sechs Monoten gleichwohl ouf eine Geldstrofe von nicht mehr

ols 360 Togessötzen zu erkennen, wenn es nicht der Verurteilung zu einer

Freiheitsstrofe bedorf, um den Töter von weiteren strofboren Hondlungen

obzuholten oder der Begehung strofborer Hcndlungen durch ondere
entgegenzuwirken. Wer einen onderen om Körper verleizt oder on der

Gesundheit schödigt, ist gemöss S 83 Abs I StGB mit Freiheitsstrofe bis zu sechs
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Monoten oder mit Geldstrofe bis zu 360 Tcgessötzen zu besirofen. Ebenso ist

zu bestrofen, wer einen ondern om Körper misshondelt und dodurch fohrlössig

verletzt oder on der Gesundheit schödigt.

Unter Berücksichtigung der ollgemeinen Grundsötze der Strofbemessung

sowie der dorgesiellten follbezogenen besonderen Erschwerungs- und

Milderungsgründe erochtet dos Gericht ouch unter Berücksichtigung

generolpröventiver Belonge eine über den Angeklogten H H verhöngte

Geldstrofe von 240 Togessötzen sowie eine Über die Angeklogte S H

verhöngte Geldstrofe von 60 Togessöfzen jeweils ols schuld- und

totongemessen und eine tot- und töterodöquote Unrechtsfolge.

Aufgrund der jeweiligen Einkommens- und Vermögensverhöltnisse wor die

Höhe des einzelnen Togessoizes hinsichtlich des Angeklogten H H mit CHF

60.00 und hinsichtlich der Angeklogten S H mit CHF 30.00 zu bestimmen.

Aufgrund der bisherigen Unbescholtenheit der Angeklogten S H wor die

Geldstrofe gemöss $ 43 Abs I SIGB für eine Probezeit von 3 (drei) Johren

bedingt nochzusehen. Es ist onzunehmen, doss die blosse Androhung der

Vollziehung ollein genügen wird, um die Angeklogte S H von weiteren

strofboren Hondlungen obzuholten. Es bedorf ouch nicht der Vollstreckung

der Strofe, um der Begehung strofborer Hondlungen durch ondere

entgegenzuwirken.

Angesichts der ouch einschlögigen Vorstrofenbelostung kommi beim

Angeklogten H H hingegen eine (teil)bedingte Strofnochsicht nicht mehr in

Froge. Aufgrund der nunmehrigen neuerlichen Verurteilung ist es vielmehr

erforderlich, die diesem mit Urteil des Fürstlichen Lcndgerichts vom

16.04.2018, AZ l3 EU.2018.19, gewöhrte bedingte Nochsicht hinsichtlich der

dort über ihn verhöngten Freiheitsstrofe in der Douer von sechs Wochen

gemöss S 53 Abs. I StGB zu widerrufen, um ihn von weiteren sfrofboren

Hondlungen obzuholten. Eines weitergehenden Widerrufs ouch noch der

dem Angeklogten H H mit Urleil des Fürstlichen Londgerichts vom 24.11.20,l5

zu AZ 03 ES.20l 4.78 gewöhrten bedingten Strqfncchsicht bedorf es hingegen

nicht ouch noch.

Die vom Angeklogten H H der S H zugefügten Verletzungen somt domit

verbundenen Schmezen sowie die durch die Drohung des Angeklogten H H

bei der bedrohien S H hervorgerufenen Angstzustönde rechtfertigen gemöss
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S 258 Abs. 2 SIPO iVm S 1325 ABGB den Zuspruch eines

Teilschmezensgeldbetroges von jedenfolls CHF 200.--. Mit ihren weiteren

Ansprüchen ist S H ouf den Zivilrechtsweg zu verweisen.

Die Kostenentscheidung stützt sich ouf S 305 Abs. I StPO.

Fürstliches Lond gericht
Voduz, 23..l0.20,lB

Dr. Johonnes Witwer
Fürstlicher Lo ndrichter

Für die Richtigkeit der Ausfertigung

Beotrix Wolser
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Rec hts mittel bele hru n g

Gegen dieses Urteil steht dos Rechtsmittel der Berufung on dos Fürsiliche

Obergericht offen. Die Berufung ist innert 14 Togen noch Zustellung dieses

Urteils in zweifocher Ausfertigung beim Fürsilichen Londgericht einzureichen

oder dort zu Protokoll zu erklören. Die Berufung muss eine ousdrückliche oder

durch deutlichen Hinweis erkennbore Berufungserklörung, ob gegen den
gonzen lnholt oder gegen welchen Teil des ongefochtenen Urteils Berufung

erhoben wird, entholten. Ferner müssen in der Berufung die geltend
gemochten Berufungsgründe wegen vorliegender Nichtigkeit (Verletzung

eines Gesefzes) oder wegen des Ausspruchs über die Schuld (Beweisfroge)

ongeführt und begründet werden. Es können unbeschrönkt neue Totsochen

ongeführt und Beweismittel beontrogt werden, die jedoch unier Angobe oller

zur Beurteilung ihrer Erheblichkeit dienenden Umstönde bei sonstigem

Ausschluss ihrer Geltendmochung in der Berufungsverhondlung bereits in der
Berufungsschrift mitzuteilen sind. Wenn die Berufung wegen vorliegender
Nichtigkeitsgründe (Verletzung eines Gesetzes) ergriffen wird, sind die geltend
gemochten Nichtigkeitsgründe deutlich und bestimmt zu bezeichnen. Die

Berufung hof ousserdem einen Antrog, der ouf Aufhebung oder Abönderung
und gegebenenfolls welche Abönderung des Urteils louten konn, zu

entholten.

Vom Privotbeteiligten oder dem Subsidioronklöger konn die Berufung nur

wegen der Entscheidung über die privotrechilichen Ansprüche und der domit
im Zusommenhong stehenden Kosten erhoben werden. Gegen die

Verweisung des Privotbeteiligten ouf den Zivilrechtsweg stehi kein

Rechtsmittel offen.



Rechtsanwaltsprüfung im Strafrecht  

Frühjahr 2020 

 

A. Aufgabenstellung 

Mit Urteil des Landgerichts vom 23.10.2018 wurde der Angeklagte H H dem 
Strafantrag der Staatsanwaltschaft entsprechend schuldig erkannt, er habe 
am 25.02.2018 in Triesen 

1. S H gefährlich bedroht, um sie in Furcht und Unruhe zu versetzen, indem er 
zu ihr sagte, dass er ein Extraprogramm für sie habe und sie irgendwann 
töten werde; 

2. S H am Körper misshandelt und dadurch fahrlässig verletzt, indem er sie mit 
beiden Händen an der Kleidung packte und aus dem Auto zerrte, 
wodurch sie zwei oberflächliche, ca. 6 cm lange Kratzwunden erlitt, 
welche zwei Tage schmerzten und eine Woche lang sichtbar waren, 

Das Landgericht verurteilte H H dafür zu 1. wegen des Vergehens der 
gefährlichen Drohung nach § 107 Abs. 1 StGB und zu 2. wegen des Vergehens 
der Körperverletzung nach § 83 Abs. 2 StGB, und zwar gemäss § 107 Abs. 1 StGB 
unter Anwendung der §§ 28, 37 StGB zu einer unbedingten Geldstrafe von 240 
Tagessätzen, im Uneinbringlichkeitsfall zu vier Monaten Ersatzfreiheitsstrafe, 
wobei der einzelne Tagessatz mit CHF 60.-- bestimmt wurde, sowie gemäss § 
258 Abs. 2 StPO zur Bezahlung eines Teilschmerzensgeldbetrages von CHF 200.-
- binnen vier Wochen an die Privatbeteiligte S H. 

Zudem widerrief das Landgerichtgemäss § 335a Abs. 1 Ziff. 4 StPO die H H mit 
Urteil des Landgerichts vom 16.04.2018 zu AZ. 13 EU.2018.19 gewährte bedingte 
Strafnachsicht. Vom Widerruf der H H mit Urteil des Fürstlichen Landgerichts vom 
24.11.2015 zu AZ. 03 ES.2014.78 gewährten bedingten Strafnachsicht sah das 
Landgericht gemäss § 335a Abs. 1 Ziff. 2 StPO ab. 

Mit dem gleichen Urteil wurde die Mitangeklagte S H, die geschiedene 
Ehegattin von H H, schuldig erkannt, sie habe am 25.02.2018 in Triesen 

H H am Körper misshandelt und dadurch fahrlässig verletzt, indem sie ihn mit 
beiden Händen wegstiess, wodurch er einen Kratzer im Gesicht erlitt, welcher 
fünf bis sechs Stunden schmerzte und bis zu drei Tage sichtbar war. 



Das Landgericht verurteilte S H dafür zu einer bedingt nachgesehenen 
Geldstrafe. 

Die Prüfungsaufgabe bestand darin, als Verteidiger des H H das Urteil des 
Landgerichts mit den in Frage kommenden Rechtsmitteln anzufechten. 

 

B. Lösungsschema mit Punkteverteilung  
Das Punktemaximum beträgt 50 Punkte. Die Prüfung gilt als bestanden, wenn 
mindestens 30 Punkte erzielt werden. 

1. Form und Inhalt allgemein (2 Punkte) 

Wert gelegt wird auf eine „korrekte“ Ausführung des Rechtsmittels, d.h. 
eine Ausführung, die den an einen rechtsanwaltlich verfassten 
Rechtsmittelschriftsatz im Allgemeinen zu stellenden Anforderungen 
sprachlich, inhaltlich und formal genügt. 

2. Berufung wegen prozessualer Nichtigkeit (16 Punkte) 

2.1 § 220 Ziff. 3 StPO (10 Punkte) 

Mit Mängelrüge geltend zu machen ist, dass das LG 

a) sich mit der die Tatvorwürfe bestreitenden Verantwortung des 
Angeklagten in seiner Beweiswürdigung nicht auseinandersetzte; (2 
Punkte) 

b) die zur subjektiven Tatseite getroffenen Feststellungen, insbesondere 
mit Bezug auf das Vergehen nach § 107 Abs. 1 StGB die festgestellte 
Absicht des Angeklagten, nicht begründete; (4 Punkte) 

c) in seiner Beweiswürdigung offen liess, ob es den den Angeklagten 
belastenden Aussagen der Mitangeklagten S H, auf welche die 
Verurteilung des Angeklagten gestützt wurde, tatsächlich vollen 
Glauben schenkte („scheint glaubhaft zu sein“). (4 Punkte) 

2.2 § 220 Ziff. 7 StPO (4 Punkte) 

Zu rügen ist, dass 

a) der Strafantrag nicht verlesen wurde (§ 192 StPO i.V.m. § 314 Abs. 1 Ziff. 
5 StPO); (2 Punkte) 

b) das verkündete Urteil nicht protokolliert wurde (§ 315 Abs. 1 StPO). (2 
Punkte) 

2.3 § 220 Ziff. 8 StPO (2 Punkte) 



Geltend zu machen ist, dass das LG den vom Angeklagten angebotenen 
Zeugen nicht vernahm und über den diesbezüglichen Beweisantrag des 
Angeklagten auch kein (abweisendes) Zwischenerkenntnis fällte. (2 
Punkte)  

3. Berufung wegen materieller Nichtigkeit (14 Punkte) 

3.1 § 221 Ziff. 1 StPO (8 Punkte) 

Zu rügen ist, dass das LG 

a) mit Bezug auf das Vergehen nach § 107 Abs. 1 StGB zur subjektiven 
Tatseite mit Bezug auf die Tathandlung („gefährliche Drohung“); und 

b) mit Bezug auf das Vergehen nach § 83 Abs. 2 StGB zu dem auf der 
subjektiven Tatseite erforderlichen „Misshandlungsvorsatz“, 

jeweils keine ausreichenden Feststellungen traf („Rechtsfehler mangels 
Feststellungen“). (je 4 Punkte) 

3.2 § 221 Ziff. 3 StPO (6 Punkte) 

Zu rügen ist, dass das LG 

a) im Hinblick auf die Verurteilung des Angeklagten zu AZ. 13 EU.2018.19 
mit Urteil des LG vom 16.04.2018 die Anwendung der §§ 31, 40 StGB 
unterliess, also keine Zusatzstrafe verhängte; (4 Punkte) 

b) die Ersatzfreiheitsstrafe nicht in Tagen, sondern in Monaten bemass (§ 
19 Abs. 3 StGB). (2 Punkte) 

4. Berufung wegen des Ausspruchs über die Schuld (4 Punkte) 

Mit Schuldberufung zu bekämpfen sind die vom LG festgestellten, dem 
Strafantrag entsprechenden, Tathandlungen des Angeklagten 
hinsichtlich beider Vergehen. 

5. Berufung wegen des Ausspruchs über die Strafe (5 Punkte) 

Mit Strafberufung kann gerügt werden: 

a) Die Höhe des einzelnen Tagessatzes; (1 Punkt) 

b) die Anzahl der verhängte Tagessätze, insbesondere weil das LG 
rechtlich verfehlt die leugnende Verantwortung des Angeklagten 
erschwerend berücksichtigte (2 Punkte) und im Hinblick auf das 
Vergehen nach § 107 Abs. 1 StGB gegen das 
Doppelverwertungsverbot (§ 32 Abs. 1, erster Satz StGB) verstiess. (2 
Punkte) 

6. Berufung wegen der privatrechtlichen Ansprüche (3 Punkte) 



Diesbezüglich ist geltend zu machen, dass 

a) S H ihre Ersatzansprüche gar nicht substantiiert bzw. beziffert hatte; (1.5 
Punkte) 

b) der Angeklagte zum PB-Anspruch von S H nicht gehört wurde. (1.5 
Punkte) 

7. Berufung wegen des Ausspruchs über die Kosten (2 Punkte) 

Insofern ist geltend zu machen, dass die Kosten gemäss § 308 Abs. 1 StPO 
für uneinbringlich zu erklären sind. 

8. Beschwerde gemäss § 335a Abs. 4 StPO i.V.m. § 339 Abs. 3 StPO (4 Punkte) 

Mit Beschwerde zu bekämpfen ist der vom LG gefällte Widerrufsbeschluss 
gemäss § 335a Abs. 1 Ziff. 4 StPO mit folgenden Argumenten: 

a) Die verfahrensgegenständliche Tat wurde vom Angeklagten gar nicht 
in der Probezeit begangen; (2 Punkte) 

b) der Angeklagte wurde nicht vorgängig angehört (§ 335a Abs. 3 StPO); 
(1 Punkt) 

c) weder wurde vom LG vorgängig der Vorakt beigezogen noch Einsicht 
in die Abschrift des früheren Urteils genommen (§ 335a Abs. 3 StPO). (1 
Punkt) 

9. Zusatzpunkte und Abzüge  

Für allfällige weitere sinnvolle Argumente werden Zusatzpunkte vergeben; 
für krass falsche Ausführungen bzw. grobe Mängel erfolgen 
Punkteabzüge. 

 

C. Benotungsskala 

50 – 47 Punkte sehr gut 

46 – 44 Punkte sehr gut bis gut 

43 – 41 Punkte gut 

40 – 37 Punkte gut bis genügend 

36 – 30 Punkte genügend 
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